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A. Vorwort 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter, 

liebe Einsatzkräfte,  

der Schutz der Bevölkerung hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Neben den 
zunehmenden Extremwetterereignissen ist auch die deutlich veränderte Sicherheitslage in Europa ursächlich. 
Die Möglichkeit, dass Deutschland oder seine Verbündeten in einen Krieg verwickelt sein werden, ist so 
wahrscheinlich wie lange nicht mehr. Dabei zeigen die aktuell in der Welt geführten Kriege wie bspw. der 
zwischen der überfallenen Ukraine und Russland, welche zentrale Rolle der Bevölkerungsschutz einnimmt. 
Für uns bedeutet das: Wir müssen uns vorbereiten und den Bevölkerungsschutz in Deutschland weiter 
stärken! 

Die ergänzende Ausstattung des Bundes für den Zivilschutz ist ein wichtiger Teil der Maßnahmen des Bundes 
zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes. Aber Fahrzeuge und Fachdienstausstattung alleine machen 
Deutschland nicht sicherer. Ohne Sie, die zahlreichen Menschen, die tagtäglich beruflich und ehrenamtlich 
mit der ergänzenden Ausstattung beschäftigt sind, bliebe dieser Teil wirkungslos. Mir ist dabei bewusst, dass 
die Bewirtschaftung der ergänzenden Ausstattung, die dem Herstellen oder dem Erhalt der Einsatzfähigkeit 
dient, Aufwand auf allen Ebenen erfordert. Der Bund beschafft, bestückt und übergibt zahlreiche Fahrzeuge. 
Die Länder verwalten diese Fahrzeuge und Ausstattung, verteilen sie auf ihrem Gebiet und erfüllen eine 
anspruchsvolle Mittlerfunktion zwischen dem Bund und den nutzenden öffentlichen und privaten 
Organisationen sowie Personen. Diese Organisationen und Personen wiederum sind das Kernelement beim 
Einsatz der ergänzenden Ausstattung. Sie bereiten sich auf die Nutzung der Ausstattung in unterschiedlichen 
Szenarien vor, erhalten die Fahrzeuge (manche sind Youngtimer, wenige sogar Oldtimer) in einem guten 
Zustand und verlieren trotz der teilweise komplexen und trägen Verwaltungsverfahren nicht die Lust, sich im 
Bevölkerungsschutz zu engagieren. Und das meist freiwillig, im Ehrenamt. Eine mehr als 
anerkennungswürdige Leistung. 

Gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Kolleginnen und Kollegen aus den 
Ländern sowie den anerkannten Hilfsorganisationen investieren wir viel Kraft und auch Herzblut, um den 
komplexen Verwaltungsdschungel zu lichten. Das Bewirtschaftungsrundschreiben ist dabei das zentrale 
Element. Es gibt die Verfahren und Strukturen vor, die nötig sind, um eine rechtskonforme Verwendung der 
Steuergelder sicherzustellen. Die Regelungen sollen dabei so einfach wie möglich und nur so umfangreich 
wie eben nötig sein. Ob das an jeder Stelle gelungen ist, wird sich zeigen. Wir sind ja zum Glück im Gespräch.  

Ich möchte an dieser Stelle unbedingt auch die Gelegenheit nutzen und mich bei Ihnen bedanken. Wir 
verfolgen das gleiche Ziel, Deutschland sicherer zu machen. Ich freue mich, dass wir dabei auf Ihren 
unermüdlichen Einsatz und Ihre Mitarbeit zählen können.  

Vielen Dank!  

Gullotta 
Leiter der Abteilung Zivilschutzausstattung  



https://bscw.bund.de/
https://bscw.bund.de/sec/bscw.cgi/262668192
https://bscw.bund.de/sec/bscw.cgi/262668192
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__13.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__13.html
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II.  Unterbringung, Lagerung, Betrieb 

1. Unterbringung 

a. Allgemeine Regelungen 

Die ergänzende Ausstattung des Bundes ist in fest umschlossenen Räumen in einem Temperaturbereich von 
1°C bis 40°C unterzubringen. Sie ist der Zugriffsmöglichkeit Unbefugter zu entziehen.  

b. Einzelfälle 

CBRN: ErkW 

Die Bildung von Kondenswasser ist zu vermeiden.  

MTF: GW SAN und KTW Typ B 

Die Bildung von Kondenswasser ist zu vermeiden. Die temperaturstabile Lagerung der auf den Fahrzeugen 
vorgehaltenen Infusionen muss gemäß Herstellervorgaben erfolgen. 

2. Lagerung  

Die vom Bund zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung CBRN (CBRN-PSA) ist so zu lagern, dass 
sie von den Einsatzkräften jederzeit mit in den Einsatz genommen werden kann. Dies gilt nur dann als 
gewährleistet, wenn sich die CBRN-PSA bei oder in den Fahrzeugen der ergänzenden Ausstattung befindet. 
Eine zentrale Lagerung ist damit ausgeschlossen.  

Die CBRN-PSA darf nur in einem Temperaturbereich von 5 °C bis 25 °C gelagert werden. 

3. Betrieb 

a. Allgemeine Regelungen 

Die ergänzende Ausstattung des Bundes muss jederzeit einsatzbereit, also vollständig und funktionsfähig 
sein.  

Die Fachdienstausstattung ist grundsätzlich einem konkreten Fahrzeug zugeordnet. Die Entnahme der 
Ausstattung von diesen Fahrzeugen und deren anderweitige Vorhaltung (bspw. auf anderen Fahrzeugen) ist 
untersagt. 

Nach Nutzung der ergänzenden Ausstattung ist immer der ordnungsgemäße Zustand wiederherzustellen. 
Hierzu gehören auch die Reinigung und Pflege der ergänzenden Ausstattung. Die einzelnen Reinigungs- und 
Pflegemaßnahmen richten sich dabei nach den jeweiligen Herstellerangaben.  

Die für die Bedienung der ergänzenden Ausstattung vorgesehenen Einsatzkräfte müssen über die 
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten (vollständige und aktuelle Ausbildung, erforderliche ärztliche 
Untersuchungen, regelmäßige Übung, Einweisung in Fahrzeuge und Fachdienstausstattung) verfügen (siehe 
hierzu im Detail Kapitel D).  
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b. Nutzung im Zivilschutz 

Die ergänzende Ausstattung des Bundes dient dem Zivilschutz. Vom Zivilschutzbegriff im Sinne dieses 
Bewirtschaftungsrundschreibens umfasst sind neben Übungen mit Zivilschutzbezug auch Einweisungs- und 
Bewegungsfahrten.  

c. Nutzung außerhalb des Zivilschutzes 

Nutzung im Katastrophenschutz und der allgemeinen Gefahrenabwehr 

Der Katastrophenschutz und die allgemeine Gefahrenabwehr liegen allein in der Zuständigkeit der Länder. 
Sie sind daher für die entsprechende Ressourcenvorsorge in diesen Bereichen verantwortlich.  

Gemäß § 13 Abs. 3 ZSKG steht die ergänzende Ausstattung des Bundes den Ländern auch für Aufgaben im 
Bereich des Katastrophenschutzes zur Verfügung. Eine Nutzung der ergänzenden Ausstattung im Bereich 
der allgemeinen Gefahrenabwehr sieht das ZSKG nicht explizit vor, sie wird jedoch vom Bund geduldet. 

Nutzung zu organisationseigenen Zwecken 

Solange die Aufgaben des Zivil- und des Katastrophenschutzes nicht beeinträchtigt werden, dürfen die 
mitwirkenden privaten Organisationen die ihnen zugewiesene ergänzende Ausstattung auch für 
organisationseigene Zwecke nutzen (§ 26 Abs. 3 S. 2 ZSKG). Die Nutzung beschränkt sich dabei auf den 
Rahmen, den die Satzung der jeweiligen Organisation vorgibt. 

Der regelmäßige Einsatz der Ausstattung im Rahmen von Rettungsdienst und Krankentransport scheidet 
aber aus. Der gelegentliche Einsatz hingegen ist erlaubt, wenn er mit Hilfe von ehrenamtlich tätigem Personal 
in Ausnahmefällen erfolgt (bspw. Patiententransporte im Rahmen von Sanitätswachdiensten oder der 
allgemeinen Gefahrenabwehr). Die gewerbliche Nutzung der ergänzenden Ausstattung des Bundes ist 
untersagt.  

Gestattete Nutzungsbeispiele (satzungsgemäßer Einsatz wird vorausgesetzt): 

-  Sanitätsdienstliche Einsätze, inkl. Sanitätswachdienste 

-  Betreuungsdienstliche Einsätze 

-  Nachwuchs- und Öffentlichkeitsarbeit 

Einnahmen  

Einnahmen, die durch die Nutzung der ergänzenden Ausstattung außerhalb des Zivilschutzes, des 
Katastrophenschutzes oder der allgemeinen Gefahrenabwehr erzielt werden, sind dem Bundeshaushalt bei 
Kapitel 06 28 Titel 132 01 Kassenzeichen 115754837549 zuzuführen. Dies gilt erst, sobald die Nutzung 
insgesamt mehr als 5.000 km pro Kalenderjahr und Fahrzeug umfasst.  

Zur Vereinfachung des Verfahrens erfolgt die Abführung der Einnahmen oberhalb der 5.000 Jahresfrei-
kilometer, pauschal entsprechend der folgenden Vergütungssätze:  

https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__13.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__26.html


https://www.gesetze-im-internet.de/kraftstg/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/kraftstg/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/kraftstdv_2017/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/kraftstdv_2017/__7.html
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-  sonstigen Hilfeleistungen sowie  

-  von Ausbildungsmaßnahmen im grenzüberschreitenden Katastrophenschutz  

trifft die zuständige oberste Landesbehörde. Die Entscheidungsbefugnis kann auch auf die jeweils 
zuständigen Mittelbehörden bzw. auf die unteren Katastrophenschutzbehörden delegiert werden.  

Die Zustimmung für eine Nutzung zu den genannten Zwecken darf nur unter folgenden Voraussetzungen 
erteilt werden:  

1. Die Nutzung erfolgt nur tageweise und ausschließlich im grenznahen Bereich mit einer maximalen 
Entfernung von 80 km und einer maximalen Rückkehrzeit von 90 Minuten bis zur deutschen 
Staatsgrenze. 

2. die Aufgabenerledigung des Zivilschutzes sowie des Katastrophenschutzes darf nicht beeinträchtigt 
werden. 

3. nach Abschluss einer Maßnahme mit Verwendung der ergänzenden Ausstattung ist der 
ordnungsgemäße Zustand so wiederherzustellen, als wenn die Verwendung nicht stattgefunden hätte. 
Dem Bund dürfen hierdurch keine Kosten entstehen.  

4. die vollständige Haftung trifft die für die Durchführung der Auslandsfahrt verantwortliche öffentliche 
oder private Organisation bzw. die entsprechend handelnde Gebietskörperschaft. Der Bund ist von 
jedweden Ansprüchen Dritter freizustellen. 

5. die Nutzung erfolgt unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen Bestimmungen in Deutschland, in 
Transitländern sowie im Zielland. 

Die Nutzung der ergänzenden Ausstattung im Ausland ist gegenüber dem BBK 
(Bewirtschaftung@bbk.bund.de ) anzuzeigen. 

Auslandsfahrten zu sonstigen Zwecken 

Die Nutzung der ergänzenden Ausstattung im Ausland, die nicht unter die oben genannten Zwecke fällt, 
bedarf eines gesonderten Antrages und der vorherigen Zustimmung des BBK. Der Antrag ist über den 
Dienstweg zu richten an: Bewirtschaftung@bbk.bund.de. 

e. Wartung 

Allgemeine Regelungen 

Die ergänzende Ausstattung ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Vorgaben der Hersteller 
zu warten und alle vorgeschriebenen Untersuchungen und Prüfungen sind fristgerecht durchzuführen.  

Für wiederkehrende Wartungsmaßnahmen oder Untersuchungen wie bspw. die Hauptuntersuchung (HU) 
oder die Sicherheitsprüfung (SP) gelten die in den straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften festgelegten 
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Verfügung stehende Rahmenvereinbarung (RV 
52062) ist zwingend zu nutzen.  

TIGER XT 1x pro Jahr 

Das Messgerät TIGER XT kommt vor allem bei 
der Freisetzung von Industriechemikalien zum 
Einsatz. Die Wartungsintervalle richten sich bei 
diesem Gerät nach dem Merkblatt T 021 der BG 
RCI (Berufsgenossenschaft Rohstoffe, 
chemische Industrie). Einmal pro Kalenderjahr 
ist durch die nutzende Stelle eine Wartung beim 
Gerätehersteller zu beauftragen. Die im 
Kaufhaus des Bundes (KdB) hierfür zur 
Verfügung stehende Rahmenvereinbarung 
(52855) ist zwingend zu nutzen.   

RAID-M 100 1x alle zwei Jahre 

Das Messgerät RAID-M 100 wird hauptsächlich 
beim Verdacht der Freisetzung von chemischen 
Kampfstoffen eingesetzt. Durch die nutzende 
Stelle ist alle zwei Jahre eine Wartung beim 
Hersteller zu beauftragen. Hierfür steht aktuell 
keine Rahmenvereinbarung im (KdB) zur 
Verfügung. Für Wartungen in 2026 ist jedoch mit 
dem Hersteller ein Preisblatt abgestimmt 
worden, das über den BSCW-Server abrufbar ist. 
Bei Wartungsaufträgen muss sich auf dieses 
Preisblatt gegenüber der Firma Bruker Optics 
GmbH & Co. KG berufen werden. 

RAID M NR 1x alle zwei Jahre 

Das Messgerät RAID M NR wird hauptsächlich 
beim Verdacht der Freisetzung von chemischen 
Kampfstoffen eingesetzt. Durch die nutzende 
Stelle ist alle zwei Jahre eine Wartung beim 
Hersteller zu beauftragen. Die im Kaufhaus des 
Bundes (KdB) hierfür zur Verfügung stehende 
Rahmenvereinbarung (52830) ist zwingend zu 
nutzen.   

X-am 8000 1x pro Jahr 

Das Messgerät X-am 8000 ist mit 
unterschiedlichen Sensoren ausgestattet und 
kann neben ausgewählten toxischen Gasen auch 
den Sauerstoffgehalt in der Umgebung messen 
sowie vor explosiven Gasen warnen. Die 
Wartungsintervalle richten sich bei diesem Gerät 
nach dem Merkblatt T 021 der BG RCI 
(Berufsgenossenschaft Rohstoffe, chemische 

https://bscw.bund.de/
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Industrie). Einmal pro Kalenderjahr ist durch die 
nutzende Stelle eine Wartung beim 
Gerätehersteller zu beauftragen. Die im 
Kaufhaus des Bundes (KdB) hierfür zur 
Verfügung stehende Rahmenvereinbarung 
(53268) ist zwingend zu nutzen.   

Über die ordnungsgemäß durchgeführten Wartungen der Messgeräte sind jederzeit prüfbare Nachweise zu 
führen. 

Messgerät Verbrauchsmaterial Austauschintervall Bemerkung 

TIGER und 
RAID-M 100 

-  Staubfilter   

-  Testgasflasche mit 
100ppm Isobuten 

  

-  Filterscheiben   

-  Lampenreinigungssatz   

-  Bump-Test-Stift   

-  Prüfsubstanzen RAID-M 
100 

  

-  Verbindungen zwischen 
chemischen Messgeräte 
und Schläuchen für die 
Ansaugung 

  

-  Schläuche für Ansaugung   

-  je Farbe eine 
Druckerpatrone  

1x pro Jahr verbrauchsabhängig 

TIGER XT -  Staubfilter 1x pro Jahr  RV-52855 

-  Testgasflasche mit 
100ppm Isobuten  

1x pro Jahr   

-  Filterscheiben 1x pro Jahr  RV-52855 

-  Lampenreinigungssatz 1x pro Jahr RV-52855 
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-  Sensordichtung 1x pro Jahr RV-52855 

-  Aktivkohlefilter mit PU-
Schlauch zum Anbringen 
an die KfZ-Halterung  

1x pro Jahr  RV-52855 

RAID M NR -  Rückspül- und 
Kreislauffilter 

1x pro Jahr  RV-52830 

-  Dopant  1x pro Jahr  RV-52830 

-  Akku-Pack nur bei Vorliegen 
eines Defektes  

RV-52830 

-  Prüfsubstanzen (H und G) 1x alle zwei Jahre RV-52830 

-  Staubfilter 1x pro Jahr  RV-52830 

X-am 8000 -  Prüfgasflasche (Mischgas, 
Phosphin) 

1x pro Jahr   

-  Prüfgasflasche (Stickstoff) 1x alle zwei Jahre  

Kurzzeitprüf-
röhrchen 

 nach Ablaufdatum Die Kurzzeitröhrchen werden 
zur Detektion verschiedener 
chemischer Stoffe eingesetzt. 
Sie ergänzen die anderen 
chemischen Messgeräte. Die 
verschiedenen Röhrchen-
Typen haben unterschiedliche 
Haltbarkeiten und sind bei 
Ablauf in der vorgesehenen 
SOLL-Menge zu ersetzten. Die 
abgelaufenen Röhrchen 
stehen für Übungszwecke zur 
Verfügung. Die im Kaufhaus 
des Bundes (KdB) hierfür zur 
Verfügung stehende 
Rahmenvereinbarung (53413) 
ist zwingend zu nutzen. 

 



https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2023/
https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2023/
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Vollsichtschutzbrille (EN 166 F) 

Da das Sicherheitsdatenblatt das Tragen einer 
Schutzbrille empfiehlt, sollte diese auch verwendet 
werden. Die Vollsichtschutzbrille ist für eine 
Wiederverwendung über den Zeitraum von 3 Jahren 
vorzusehen. 

Atemschutzmaske (FFP-3) 

Das Tragen einer Atemschutzmaske ist wegen der 
Reizwirkung auf die Atemwege zwingend vorzu-
schreiben. Die Atemschutzmaske ist als partikel-
filtrierende Halbmaske der Klasse FFP-3 auszu-
führen und als Einwegartikel zu beschaffen. 

Schutzhandschuhe 
Als Schutzhandschuhe sind einfache Laborhand-
schuhe als Einwegartikel ausreichend. 

Inliner 

Bei jeder Desinfektionsmaßnahme sind die PE-
Inliner für die auf dem Fahrzeug für den Wasser-
transport montierten 2 x 1000 Liter Faltbehälter 
auszutauschen. 

 

MTF: Sicherheits- und messtechnische Kontrollen von Medizinprodukten / Einhaltung der MPBetreibV 

Gem. § 12 und § 15 Medizin-Betreiberverordnung (MPBetreibV) sind durch die Betreiber von Medizin-
produkten in vorgegebenen Intervallen sicherheits- und messtechnische Kontrollen bestimmter 
Medizinprodukte durchzuführen. Die für die Verwaltung der ergänzenden Ausstattung des Bundes jeweils 
zuständige Behörde ist auch für die Einhaltung der Vorgaben der MPBetreibV verantwortlich. 

Bei den auf der ergänzenden Ausstattung vorhandenen automatisierten externen Defibrillatoren (AED) 
handelt es sich gemäß § 11 Abs. 1 MPBetreibV i. V. m. Anlage 1 MPBetreibV um Medizinprodukte, die einer 
regelmäßigen sicherheitstechnischen Kontrolle unterliegen. Die Ausnahme von dem Erfordernis der 
sicherheitstechnischen Kontrolle nach § 11 Abs. 2 MPBetreibV greift in diesen Fällen nicht. Nach § 11 Abs. 1 
MPBetreibV hat der Betreiber für die sicherheitstechnischen Kontrollen solche Fristen vorzusehen, dass 
entsprechende Mängel, mit denen aufgrund der Erfahrung gerechnet werden muss, rechtzeitig festgestellt 
werden können. Die sicherheitstechnischen Kontrollen sind jedoch spätestens alle zwei Jahre mit Ablauf des 
Monats durchzuführen, in dem die Inbetriebnahme des Medizinproduktes erfolgte oder die letzte 
sicherheitstechnische Kontrolle durchgeführt wurde. Die sicherheitstechnischen Kontrollen schließen die 
Messfunktionen ein.  

f. Reifen 

Auswahl der Reifen 

Die vom BBK bereitgestellten Fahrzeuge der ergänzenden Ausstattung sind ausschließlich mit den 
Reifentypen zu betreiben, mit denen sie ausgeliefert wurden (POR, MPT, Winterreifen etc.). Auf die für 
Winterreifen seit dem 01.10.2024 geltenden Bestimmungen gem. § 36 Absatz 4 StVZO wird hingewiesen. Bei 

https://www.gesetze-im-internet.de/mpbetreibv_2025/__12.html
https://www.gesetze-im-internet.de/mpbetreibv_2025/__15.html
https://www.gesetze-im-internet.de/mpbetreibv/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/mpbetreibv/anlage_1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/mpbetreibv/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/mpbetreibv/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/mpbetreibv/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__36.html
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winterlichen Witterungsverhältnissen (§ 2 Absatz 3a StVO) dürfen nur noch Reifen mit dem Alpine-Symbol 
(siehe nachfolgende Abbildung) genutzt werden.  

 

Die Nutzung von M+S Reifen als Winterreifen ist grundsätzlich nicht mehr zulässig. Reifen, die sowohl über 
eine M+S-Kennzeichnung als auch über das Alpine-Symbol verfügen, erfüllen die Anforderungen des § 36 
Absatz 4 StVZO. 

Die Winterreifenpflicht gilt bei PKW unter 3,5 t Gesamtmasse für alle Räder. Bei LKW über 3,5 t zulässiger 
Gesamtmasse betrifft sie nur die Antriebsachsen und die vordere Lenkachse. Ausnahmen gelten für sog. 
POR- und MPT-Reifen (POR= Professional-Off-Road; MPT= Multi-Purpose-Tire), für die es keine Bereifung 
mit Alpine-Symbol gibt. Für diese Reifen sind die Vorgaben des § 2 Absatz 3a Satz 4 StVO zu beachten. 

Materialerhaltung am Standort 

Wegen der für die Bereifung besonderen Betriebsbedingungen der Fahrzeuge der ergänzenden Ausstattung 
(lange Standzeiten, geringe Laufleistung) ist eine regelmäßige Kontrolle und Anpassung  des vom Hersteller 
vorgegeben Reifenfülldrucks wichtig. Der vorgeschriebene Fülldruck ergibt sich aus der zum Fahrzeug 
gehörigen Betriebsanleitung und ist üblicherweise auch über dem Rad am Fahrzeug ablesbar.  

Nutzungsdauer 

Eine gesetzlich festgelegte Höchstnutzungsdauer für Fahrzeugreifen existiert nicht. Aber auch bei Reifen, die 
weder hinsichtlich ihrer Abnutzung noch wegen erkennbarer Rissbildung zu beanstanden wären, steigt mit 
zunehmendem Alter die Ausfallwahrscheinlichkeit infolge von Materialveränderungen. Daher ist die 
Bereifung der Fahrzeuge der ergänzenden Ausstattung unabhängig von sichtbaren Beschädigungen 
grundsätzlich nach zehn Jahren ab Herstellung vorbeugend zu erneuern. Dies gilt auch für die Ersatzräder. 
Das Herstellungsdatum (Monat und Jahr) ist zumeist auf einer Reifenflanke angegeben. 

g. Formänderungen 

Allgemeine Regelungen 

Änderungen am Aussehen, am Aufbau oder am ursprünglichen Ausstattungsumfang (Formänderungen) sind 
vor der Umsetzung mittels des Formblattes in Anlage 8 zu beantragen (Formänderungsantrag) und 
genehmigungsbedürftig. Das gilt auch für nur vorübergehende bzw. rückbaubare Änderungen.  

Formänderungen sind bei der zuständigen Landesbehörde zu beantragen. Diese hat die Anträge zunächst zu 
prüfen. Kommt eine Bewilligung nicht in Betracht, ist der Antrag bereits durch die Landesbehörde 
abzulehnen. Geht diese aber davon aus, dass der Antrag bewilligt werden kann, dann ist dieser mit einem 
Votum dem BBK (Formaenderung@bbk.bund.de) zuzuleiten. Die abschließende Entscheidung liegt dann 
beim BBK. Anträge auf Formänderungen, die nicht auf dem Dienstweg und ohne das Votum der zuständigen 
Landesbehörde zugeleitet werden, werden nicht bearbeitet. 

https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__36.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__36.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__2.html
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Ohne Genehmigung erfolgte Änderungen sind spätestens nach Aufforderung des BBK unverzüglich 
rückgängig zu machen. 

Folgende Voraussetzungen müssen u.a. für eine Genehmigung durch den Bund mindestens vorliegen: 

-  die Änderung führt zu einer signifikanten Verbesserung des einsatztaktischen Nutzens im Zivilschutz, 

-  die Maßnahme wird fachgerecht nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgeführt und 
die einschlägigen Bau-, Zulassungs- und Betriebsvorschriften werden dabei beachtet, 

-  der Bund wird von allen (Folge-) Kosten freigestellt, die durch eine solche Formänderung entstehen 
und  

-  der Rückbau der Formänderung im Falle des Standortwechsels des Fahrzeuges wird zugesichert. 

Einzelfälle  

MTF: Medizintechnik im KTW Typ B und KTW Typ B ZS  

Das BBK erteilt für die Montage der im Folgenden aufgezählten Medizinprodukte (herstellerunabhängig) im 
KTW Typ B und KTW Typ B ZS an den von den Fahrzeugausbauern vorgesehenen Stellen eine allgemeine 
Formänderungsgenehmigung. Ein einzelfallbezogener Formänderungsantrag entfällt in diesen Fällen: 

- Patientenmonitor / Defibrillator / EKG-Gerät 

- Beatmungsgerät  

- Elektrische Absaugpumpe 

- Spritzenpumpe  

Der Einbauort ist ausschließlich der vom Aufbauhersteller vorgesehene und vorbereitete Montageplatz. 
Dieser ergibt sich aus der jedem Fahrzeug beigefügten Dokumentation. Bei der Montage der 
Gerätehalterungen sind zwingend die jeweiligen Montageanweisungen der Gerätehersteller sowie die 
Vorgaben der Fahrzeugausbauer zur Vermeidung von Schäden und zur Gewährleistung einer 
betriebssicheren Halterung der Medizingeräte im Fahrzeug zu beachten. Die Gerätehalterungen müssen 
schadlos rückbaubar sein (bspw. durch Verschluss der Bohrlöcher mit Blindstopfen). Für den Bundeshaushalt 
dürfen durch die Montage und den Betrieb sowie den Rückbau der Geräte keine (Folge-) Ausgaben entstehen. 
Bei einer Rückgabe des Fahrzeuges sind die eingebrachten Einbauten durch das Land als Übernehmer des 
Fahrzeuges zurückzubauen oder deren Rückbau durch die nutzende Stelle zu veranlassen. 

Damit die eingebauten Halterungen universell auch für andere Gerätetypen genutzt werden können, gelten 
folgende Anforderungen an diese: 

- Verwendung von Normschienen nach DIN EN ISO 19054, 



mailto:AI4@bbk.bund.de


https://bscw.bund.de/
https://bscw.bund.de/
https://bscw.bund.de/
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k. Funk 

Analoge Fahrzeugfunkgeräte 4m 

Seit dem 01.01.2023 entfällt  bei neu auszuliefernden Bundesfahrzeugen das analoge Fahrzeugfunkgerät 
4m. Es steht den jeweils zuständigen Behörden oder öffentlichen und privaten Organisationen frei, in eigener 
Verantwortung zu entscheiden, ob am Standort ein 4m-Gerät eingebaut wird. Die ggf. dabei entstehenden 
Einbau- oder Gerätekosten werden vom BBK nicht übernommen. Zur Sicherstellung von 
Gewährleistungsansprüchen ist der Einbau einzeln zu beantragen (Formänderungsantrag siehe Kapitel 
C.II.3.g). Einer Begründung bedarf es in diesem Fall nicht.  

Änderungen, Anpassungen oder Erweiterungen 

Änderungen, Anpassungen oder Erweiterungen an den Funkanlagen von Fahrzeugen der ergänzenden 
Ausstattung sind nur mit vorheriger Zustimmung über einen Formänderungsantrag zulässig 
(Formänderung@bbk.bund.de). Das BBK behält sich vor, keine Zustimmung zu erteilen, wenn dies z.B. 
aufgrund von Gewährleistungsbedingungen, dem taktischen Zusammenwirken von Einheiten, der 
Komplexität oder aus anderen Gründen erforderlich ist. 

Programmierung 

Es ist landesseitig sicherzustellen, dass die digitalen Funkgeräte der Bundesfahrzeuge mit den notwendigen 
Programmierungen nach Vorgabe der autorisierten Stelle (zentrale Stelle für die Belange des BOS-Digitalfunk 
im jeweiligen Bundesland) versorgt und aktuell gehalten werden. 

Können landesseitig Fragen zur Programmierung oder zu der ausgelieferten Hardware nicht abschließend 
geklärt werden, kann das Referat A.II.2 kontaktiert werden (AII2@bbk.bund.de).  

l. Standortänderungen 

Das BBK übergibt die ergänzende Ausstattung an die Länder. Diese bestimmen eigenständig über die 
Stationierung der Ausstattung und informieren hierüber das BBK. Sollte im Laufe der Nutzung der Standort 
der ergänzenden Ausstattung geändert werden, dann ist das BBK hierüber unverzüglich zu informieren. 
Hierfür ist das Formular Standortänderung (Anlage 11) zu nutzen.  

III.  Kostentragung  

1. Allgemeine Regelungen 

a. Mittelzuweisung 

Die Mittel zur Bewirtschaftung der ergänzenden Ausstattung werden den Ländern im automatisierten 
Verfahren für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bundes (HKR-Verfahren) zugewiesen. Die 
schriftliche Zuweisung erfolgt, sofern die Haushaltsmittel vorhanden sind, ausschließlich auf elektronischem 
Wege. Die jeweilige aktuelle Buchungsübersicht ist zu beachten (siehe Kapitel E).  

Um rechtzeitig einen Mittelausgleich vornehmen zu können, ist ein eventueller Mehr-/Minderbedarf 
spätestens bis zum 15. September 2026 zu melden. Nach Prüfung - und vorbehaltlich ausreichender 
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Haushaltsmittel - erfolgt anschließend die Schlusszuweisung. Für die Meldung des jeweiligen 
Mittelausgleichs ist das übersandte Formular zu verwenden.  

Bereits zugewiesene Haushaltsmittel, die voraussichtlich nicht bis zum Jahresende kassenwirksam abfließen 
und die nicht konkreten rechtlichen Verpflichtungen zuzuordnen sind, sind möglichst zeitnah, spätestens 
jedoch bis zum 13. Dezember 2026 im HKR-Verfahren zum Rückruf bereit zu stellen. Um Vollzugsmeldung 
bis zum 13.12.2026 an das Postfach: Referat-ZI3@bbk.bund.de. wird gebeten. Nicht verausgabte 
Haushaltsmittel, für die eine rechtliche Verpflichtung besteht, dürfen als Festlegung über den Jahreswechsel 
hinweg gebunden werden.  

Sind Mittel in dem jeweiligen Haushaltsjahr nicht verausgabt worden, ist eine erneute Mittelzuweisung, 
vorbehaltlich der verfügbaren Haushaltsmittel, im Folgejahr möglich, wenn die Haushaltsmittel rechtzeitig 
zum Rückruf bereitgestellt wurden und der Bedarf nachvollziehbar ist. 

b. Bindung an das Kaufhaus des Bundes 

Für die Bewirtschaftung der ergänzenden Ausstattung sind das Kaufhaus des Bundes (KdB) und die dort 
hinterlegten Rahmenverträge zu nutzen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten ggf. höher sind als bei 
Einzelbeschaffungen.  

Beschaffungen außerhalb des KdB sind nur in den Fällen zulässig, in denen der Bedarf nachweislich nicht 
über das KdB gedeckt werden kann. In jedem Fall sind die allgemeinen Regeln der Beschaffungs-
/Vergabeverfahren (u. a. vergaberechtlichen Bestimmungen der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 
sowie der Vergabeverordnung (VgV)) zu beachten. Die Vergabe ist sowohl an Betriebe der Privatwirtschaft 
als auch an Werkstätten der Gebietskörperschaften zulässig. Im Übrigen siehe insbesondere Kapitel C.III .4.a 
und b. 

Welche Verwaltungsebenen Zugang zum KdB haben, bestimmen die Länder in eigener Zuständigkeit. 

c. Abrechnungs- und Belegpflicht 

Die Erstattung von Ausgaben erfolgt gegen Vorlage eines Beleges. Im Verhältnis zwischen den für den 
Katastrophenschutz zuständigen Behörden und den nach § 26 ZSKG mitwirkenden privaten und öffentlichen 
Organisationen richtet sich der Nachweis der Ausgaben und die Belegpflicht nach den Bestimmungen der 
Bundeshaushaltsordnung (BHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften über das 
Nachweisverfahren bei Zuwendungen (§ 29 Abs. 3 S. 2 und 3 ZSKG). Das Vorliegen der entsprechenden 
Nachweise ist von den zuständigen Behörden nachvollziehbar zu prüfen und zu dokumentieren. 

Zur Erleichterung der Abrechnungs- und Belegpflicht wird entsprechend § 29 Abs. 2 S.  3 ZSKG zugelassen, 
dass auf die Ausgaben und Einnahmen die landesrechtlichen Vorschriften über die Kassen- und Buchführung 
der zuständigen Landes- und Gemeindebehörden angewandt werden. Auf die Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) des Bundesministeriums der Finanzen vom 28. 11.2019 
sowie die zur Umsetzung der "E-Rechnungsrichtlinie" der EU erlassenen Gesetze und Rechtsverordnungen 
des Bundes und der Länder wird aufmerksam gemacht. 

https://bscw.bund.de/
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Service/unterschwellenvergabeordnung-uvgo.html
https://www.gesetze-im-internet.de/vgv_2016/
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__26.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__26.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__29.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__29.html
https://ao.bundesfinanzministerium.de/ao/2021/Anhaenge/BMF-Schreiben-und-gleichlautende-Laendererlasse/Anhang-64/anhang-64.html


https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/__5.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__26.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__29.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__26.html


https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/


https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/
https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/
https://www.gesetze-im-internet.de/trinkwv_2023/


https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html
https://bscw.bund.de/
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Gegenstände beschafft werden, die nicht Teil dieses Umfangs sind, ist zunächst ein Formänderungsantrag zu 
stellen (siehe hierzu Kapitel C.II.3.g). 

Beispiel: Das Fahrzeug wird mit einer Kettensäge Typ A des Herstellers B ausgeliefert. Sollte die Kettensäge 
irreparabel beschädigt sein, darf nur die Kettensäge Typ A des Herstellers B neubeschafft werden. Soll 
stattdessen die Kettensäge Typ C des Herstellers D beschafft werden, ist zuvor eine Formänderung zu 
beantragen.  

Beschaffungen mit dem Ziel, Vorratsbestände anzulegen, sind grundsätzlich unzulässig. Dies gilt dann nicht, 
wenn sich wegen der Abnahme von Mindestmengen und kleinstmöglichen Packungsgrößen eine 
Vorratsbildung nicht vermeiden lässt. 

Vor einer Beschaffung von Ausstattungsgegenständen ist im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit  immer zu 
prüfen, ob das Fahrzeug, auf dem die Gegenstände gelagert sind, zeitnah ausgesondert werden soll. In 
diesem Fall ist von einer Beschaffung abzusehen. Der bei dieser Prüfung zu betrachtende Zeitraum hängt 
dabei vom Umfang der Ersatzbeschaffung ab. Bei kostenintensiven Ersatzbeschaffungen sollte das Fahrzeug 
noch für einen längeren Zeitraum einsetzbar sein, als dies bei Ersatzbeschaffungen von nur geringem Umfang 
der Fall ist.  

Mittelzuweisung 

Vorbehaltlich der Verfügbarkeit werden im Januar, Mai sowie August den Ländern Haushaltsmittel anteilig 
zugewiesen. Die Höhe der Mittel orientiert sich an der Anzahl der Bestandsfahrzeuge in den Ländern zum 
Jahresbeginn und den Haushaltsmitteln, die für die dezentrale Beschaffung pro Einsatzfahrzeug zur 
Verfügung stehen. Sollten die Mittel nicht ausreichen, ist der notwendige Mehrbedarf gesondert beim BBK 
zu beantragen. 

Ersatzbeschaffung bei Nutzung außerhalb des Zivilschutzes 

Ist eine Ersatzbeschaffung von Gegenständen der ergänzenden Ausstattung aufgrund der Verwendung im 
Katastrophenschutz, in der allgemeinen Gefahrenabwehr, bei Auslandseinsätzen oder zu 
organisationseigenen Zwecken notwendig, darf diese Beschaffung nicht zu Lasten des Bundeshaushalts (§ 29 
Abs. 4 ZSKG) erfolgen. In diesem Fall ist durch und zu Lasten der nutzenden öffentlichen oder privaten 
Organisation der Zustand wiederherzustellen, der vor Nutzung bestanden hat.  

Ist die Ersatzbeschaffung aufgrund der Nutzung von ergänzender Ausstattung in Ausbildungsmaßnahmen 
notwendig, kommt eine Beschaffung zu Lasten des Bundes nur in Betracht, wenn die 
Ausbildungsmaßnahmen überwiegend zivilschutzbezogenen Zwecken dienen. 

Ist die Ersatzbeschaffung aufgrund von Diebstahl, Vandalismus, unsachgemäßer Benutzung oder aus anderen 
Gründen notwendig, ist immer das Bestehen von Erstattungsansprüchen gegenüber Dritten zu prüfen. Diese 
sind durch die jeweils zuständige Landesbehörde geltend zu machen. Siehe hierzu im Detail C.III.5.a).  

Die dezentrale Beschaffung ist aber in diesen Fällen nicht davon abhängig, dass die Geltendmachung dieser 
Ansprüche bereits erfolgreich, ggf. letztinstanzlich abgeschlossen ist. Sie sollte also schon vorher veranlasst 
werden.  

https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__29.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__29.html
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Verbrauchsmaterial 

Für Verbrauchsmaterial und Einwegausstattung erfolgt grundsätzlich keine Ersatzbeschaffung zu Lasten des 
Bundes.  

Ausnahmsweise ist die Ersatzbeschaffung möglich, soweit es sich um nicht verbrauchtes Material handelt, 
das wegen des Ablaufs der Verfallfristen (Haltbarkeit) ersetzt werden muss (z. B. Probenahmematerial, Kfz-
Verbandskasten, med. Sauerstoff, Infusionslösungen sowie sonstiges med. Verbrauchsmaterial). Um die 
Ersatzbeschaffung in diesen Fällen zu erleichtern, darf die Beschaffung quartalsweise im Voraus erfolgen. 
Hierfür ist es zulässig, Fachdienstausstattung welche in einem Quartal verfällt bereits im Vormonat des 
jeweiligen Quartals vollständig zu erfassen und zu bestellen.  

Die Kosten für den Ersatz der Batterien in den AED werden übernommen, da die Geräte dauerhaft in Betrieb 
gehalten werden müssen und daher nicht ohne Batterien gelagert werden können. 

Die Kosten für den Ersatz von Verbrauchsmaterialien für die chemischen Messgeräte und Drucker des CBRN 
ErkW (siehe Kapitel C.II.3.e) werden im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel übernommen, da der 
regelmäßige Betrieb der Geräte für die Erhaltung der Einsatzbereitschaft erforderlich ist.  

Um einen sicheren Umgang mit den Materialien des CBRN-Probenahmesatzes durch regelmäßiges Üben 
sicherzustellen, trägt der Bund die Kosten für die Ersatzbeschaffung von im Rahmen von max. zwei Übungen 
pro Jahr genutztes Verbrauchsmaterial. 

Nutzung Lagerbestände des BBK 

Vor einer dezentralen Beschaffung von  

-  Generatoren, 

-  Tragkraftspritzen,  

-  Zelten und 

-  sonstiger Fachdienstausstattung der Löschgruppenfahrzeuge und Schlauchwagen 

ist zunächst beim BBK (Bewirtschaftung@bbk.bund.de) anzufragen, ob diese Gegenstände dort noch im 
Lager vorhanden sind. Ist dies der Fall, kann die Beschaffung unterbleiben und der Ersatz erfolgt über die 
beim BBK vorhandenen Bestände. 

Einzelfälle 

CBRN: PSA 

Die CBRN-PSA des Bundes untergliedert sich in einen Grundschutz sowie einen aufgabenbezogenen 
erweiterten Schutz. Sie ist jeweils in Stärke der Doppelbesatzung des jeweiligen Fahrzeugtypen vorzuhalten. 
Welches Ausstattungsniveau vorgesehen ist, orientiert sich am Fahrzeugtyp. 
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 Bestandteil Rahmenvertragsnummer 
im KdB 

Der Grundschutz umfasst: -  Atemschutzmaske M2000,  in Erstellung 

-  Filter ABEK2P3 / NBC (2 Stück),  RV 52748 

-  Tragetasche für Atemschutzmaske 
und Filter sowie 

RV 53887 

-  Grundschutzanzug. 

(Neueinführung für alle Einsatzkräfte) 

in Erstellung  

(Der Schutzanzug ist kon-
fektioniert und wird in zwei 
verschiedenen Größen zur 
Verfügung stehen.)   

 
Der aufgabenbezogene erweiterte 
Schutz umfasst: 

-  Grundschutz,  s.o. 

-  permeabler Schutzanzug 
Overgarment, 

RV 53137 

-  flüssigkeitsdichter Schutzanzug 
Typ 3B,  

RV 22333 

-  CBRN-Schutzstiefel, RV 22065 

-  CBRN-Schutzhandschuhe, RV 22212 

-  Unterziehhandschuhe sowie RV 22212 

-  Socken. /  

Für die Zuordnung von Grundschutz und aufgabenbezogenen erweitertem Schutz zu den Fahrzeugtypen 
siehe Anlage 9. 

CBRN: Nutzung abgelaufener PSA zu Übungszwecken 

Für Ausbildungs- und Übungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem ordnungsgemäßen Gebrauch der 
CBRN-PSA sollen vorrangig die wegen Ablaufs des Haltbarkeitsdatums nicht mehr nutzbaren Bestandteile 
der CBRN-PSA Verwendung finden. Soweit diese nicht mehr geeignet oder nicht in ausreichendem Umfang 
vorhanden sind, ist es zulässig, bis zu max. 10% p. a. der vom Bund bereitgestellten CBRN-PSA für 
Ausbildungs- und Übungszwecke zu verbrauchen. Entsprechende Ersatzbeschaffungen sind mit dem 
Hinweis auf durchgeführte Ausbildungsmaßnahmen und Übungen vorzunehmen. Ausgenommen von der 



https://www.gesetze-im-internet.de/pflvg/__2.html
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Unfallversicherungsleistungen 

Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung richten sich nach den Regelungen des SGB VII. Die im 
Zivilschutz ehrenamtlich tätigen Personen haben bei Personenschäden Anspruch auf Leistungen aus der 
gesetzlichen Unfallversicherung, sofern sie im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten einen körperlichen 
oder gesundheitlichen Schaden erleiden (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 SGB VII). Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung sind der Bund (Unfallversicherung Bund und Bahn) und die nach Landesrecht als solche 
benannten Körperschaften des öffentlichen Rechts. 

d. Entsorgung von Ge- und Verbrauchsmaterial  

Kosten der Entsorgung von Ge- und Verbrauchsmaterial des Bundes, welche über die übliche Müllabfuhr 
hinausgehen (Sonderabfallentsorgung z. B. Minicont, Dosimeter), der Ein- und Umlagerung sowie der 
Entsorgung von Verbrauchsmaterial (z.B. Batterien), können, soweit sie eindeutig dem 
Verantwortungsbereich des Bundes zuzuordnen sind, durch den Bund erstattet werden. Die Haushaltsmittel 
müssen gesondert auf dem Dienstweg beantragt werden. 

e. Rundfunkbeiträge 

Mit der Bereitstellung von Fahrzeugen für die ergänzende Ausstattung des Bundes entstehen keine 
zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Rundfunkbeitragspflicht. Eine auch nur anteilige 
Kostenerstattung für den Rundfunkbeitrag je Betriebsstätte erfolgt daher nicht. 

5. Schadensersatz 

a. Schäden an der ergänzenden Ausstattung 

Schäden an der ergänzenden Ausstattung sind dem BBK unter Angabe des Schadenshergangs und der 
Schadensregulierung unverzüglich über den Dienstweg zu melden. Auf diese Meldung kann nur dann 
verzichtet werden, wenn die Einsatzbereitschaft der ergänzenden Ausstattung nur unwesentlich 
beeinträchtigt ist. Durch die jeweils zuständige Landesbehörde ist bei allen Schadensereignissen zu prüfen, 
ob Ansprüche gegenüber Dritten in Betracht kommen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn die 
Schäden durch eine Nutzung außerhalb des Zivilschutzes entstanden sind. Die Ergebnisse dieser Prüfung sind 
dem BBK zu übermitteln (Bewirtschaftung@bbk.bund.de). 

Der Bund ist so zu stellen, wie er stehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht 
eingetreten wäre. Schadensersatzleistungen der Länder oder Dritter als Geldbetrag (z. B. bei der Erstattung 
von Rest- oder Wiederbeschaffungswerten) sind einschließlich Umsatzsteuer dem Bundeshaushalt bei 
Kapitel 06 28 Titel 132 01 Kassenzeichen 115754837549 zuzuführen. Das BBK ist nicht zum Vorsteuerabzug 
gemäß § 15 Abs. 1. S. 1 Nr. 1 UStG berechtigt. 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__15.html


https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__26.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__26.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__7.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/__18.html
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Die Erstattungspflicht des Bundes greift nur, soweit eine Kfz-Haftpflicht-, Kaskoversicherung, ein 
Kommunalversicherer oder ein Kommunaler Schadenausgleich (KSA) keine Deckung des Schadens 
übernimmt. 

Ergänzend wird auf die beigefügte zusammenfassende Übersicht zur Kostentragung bei Unfällen mit 
Bundesfahrzeugen hingewiesen (Anlage 2). 

Ersatz weitergewährten Arbeitsentgelts 

Ausschließlich bei Geltendmachung von gegen den Bund gerichteten Schadensersatzansprüchen erstattet 
dieser als Einzelausgaben gegen Nachweis die von der zuständigen Behörde an einen privaten Arbeitgeber 
gemäß § 9 Abs. 2 S. 4 und 5 KatSchErwG tatsächlich gezahlten Lohnfortzahlungsleistungen. 

Ersetzt wird weitergewährtes Arbeitsentgelt aufgrund einer Arbeitsunfähigkeit, wenn ursächlich für die 
Arbeitsunfähigkeit eine Schädigung während der Ausübung des Dienstes im Zivilschutz ist. Ebenfalls ersetzt 
werden Ausfallzeiten von mehr als zwei Stunden am Tag oder mehr als sieben Stunden innerhalb von zwei 
Wochen, wenn ursächlich für den Ausfall eine Schädigung während einer zivilschutzbezogenen Ausbildung, 
bei Zivilschutzübungen oder Zivilschutzeinsätzen ist. 

IV. Aussonderung und Verwertung  

1. Aussonderung 

Die ergänzende Ausstattung ist Eigentum des Bundes. Sie bleibt im Eigentum des Bundes auch, wenn sie zur 
Bewirtschaftung und Nutzung an die Länder übergeben wird. Erst, wenn der Bund keinen Bedarf mehr an der 
Nutzung der ergänzenden Ausstattung zu den Zwecken von § 13 Abs. 1 ZSKG hat, gibt der Bund sein 
Eigentum an dieser durch die Aussonderung auf. Die ergänzenden Ausstattung wird dann entweder entsorgt 
oder das Eigentum geht im Rahmen der Verwertung bzw. unentgeltlichen Überlassung auf einen Dritten 
über.  

a. Für eine Aussonderung kommen in Betracht:  

-  die Fahrzeuge sowie 

-  die Fachdienstausstattung. 

b. Das Aussonderungsverfahren ist einzuleiten, wenn  

-  die Durchführung von Wartung und Instandsetzung der ergänzenden Ausstattung des Bundes nicht 
mehr wirtschaftlich ist oder 

-  die ergänzende Ausstattung des Bundes nach Mitteilung des Bundes aus konzeptionellen Gründen 
nicht mehr benötigt wird oder 

-  die ergänzende Ausstattung des Bundes nach Mitteilung des Bundes ihre technische Eignung verloren 
hat oder 

-  die ergänzende Ausstattung des Bundes ihre Betriebserlaubnis unwiederbringlich verloren hat oder 

https://www.gesetze-im-internet.de/katscherwg/__9.html


https://bscw.bund.de/
https://bscw.bund.de/


https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Ergaenzende-Ausstattung/III5_Rundschreiben/III5_RS_Aussonderung_Verwertung_170407_Anlage1-GZD.pdf?__blob=publicationFile&v=2


https://www.gesetze-im-internet.de/bho/__63.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bho/__63.html
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_14032001_DokNr20110981762.htm
http://www.zoll-auktion.de/
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E-Mail: redaktion@zoll-auktion.de 

Bei Verwertung über die Plattform Zoll-Auktion sind die Erlöse dem Bundeshaushalt bei Titel 132 01 im 
Kapitel 0628 (BBK) Kassenzeichen 1157 5483 7549 unter Angabe des KFZ-Kennzeichens des betroffenen 
Fahrzeuges unter der folgenden Bankverbindung zuzuführen. Das BBK ist über eine anstehende Zahlung zu 
unterrichten (bewirtschaftung@bbk.bund.de).  

Name der Bank: Deutsche Bundesbank, Filiale Saarbrücken 
IBAN:   DE81 5900 0000 0059 0010 20 
BIC:   MARKDEF1590 
Bankleitzahl:  590 000 00 
Kontonummer:  590 010 20 
Zahlungsempfänger: Bundeskasse Trier 

c. unentgeltliche Überlassung 

Neben der Verwertung über die VEBEG GmbH oder Zoll-Auktion, können die öffentlichen und privaten 
Organisationen die ergänzenden Ausstattung auch kostenfrei übernehmen (unentgeltliche Überlassung). 
Adressat dieses Angebots sind lediglich die öffentlichen und privaten Organisationen, die im jeweiligen Kreis- 
bzw. Stadtgebiet liegen. Dabei hat die private Organisation, die das Fahrzeug bisher genutzt hat, das erste 
Zugriffsrecht.  

Bei Abweichungen von diesem Grundsatz wie z. B. die beabsichtigte Abgabe an Interessenten außerhalb des 
Kreis- bzw. Stadtgebietes ist vorab die Zustimmung des BBKs einzuholen. 

d. Entsorgung 

Stellt die für die Verwertung zuständige Stelle fest, dass eine Sache aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen nicht verwertet werden kann, prüft sie die ordnungsgemäße Entsorgung bzw. Vernichtung nach 
Landesrecht. 

Bitte beachten Sie die in diesem Zusammenhang geltenden Bestimmungen für möglicherweise im Fahrzeug 
enthaltende Funktechnik (siehe Kapitel C.IV.2.e).  

Die Kosten für die Entsorgung trägt der Bund (Titel 532 12). Sie werden auf Antrag und gegen Nachweis 
erstattet. 

e. Funk 

BOS-Funktechnik ist nach den Vorgaben der Autorisierten Stellen für den Digitalfunk des jeweiligen Landes 
sowie den entsprechenden Betriebshandbüchern vor dem Zugriff durch Unbefugte zu schützen. Dies ist 
auch bei der Aussonderung von Fahrzeugen zu beachten.  

Handelt es sich um  

 

mailto:redaktion@zoll-auktion.de


https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__11.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__11.html


https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__26.html


https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__26.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Das-BBK/das-bbk_node.html


https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Service/unterschwellenvergabeordnung-uvgo.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__99.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/__23.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/__24.html
https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/__24.html
https://www.bbk.bund.de/DE/Das-BBK/das-bbk_node.html


https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__4.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer_Anwendungserlass/umsatzsteuer_anwendungserlass.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Service/unterschwellenvergabeordnung-uvgo.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/__99.html
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In den Übungsinhalten und Übungsszenarien ist das besondere Bundesinteresse (im Sinne des ZSKG) 
besonders herauszustellen und zu begründen. 

2. Mitfinanzierung von MTF-Übungen 

Katastrophenschutzübungen mit MTF- und/oder MTF-Teileinheiten-Beteiligung werden vom Bund im 
Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2026 priorisiert beschieden. Eine anteilige 
Mitfinanzierung durch den Bund kann erfolgen, wenn 

-  eine oder mehrere MTF und/oder eine oder mehrere MTF-Teileinheiten eines Bundeslandes oder 

-  mehrere MTF und/oder MTF-Teileinheiten aus mehreren Bundesländern (u. a. im Rahmen einer 
länderübergreifenden Katastrophenhilfe) eingebunden und als Übungsbeteiligte in der 
Übungsbeschreibung gesondert aufgeführt sind. 

Eine Mitfinanzierung kann insbesondere für folgende Übungsformate beschieden werden: 

-  Verlegeübung: Es wird in einem Verband verlegt, zumindest unter Beteiligung von 
Patiententransportgruppe oder Behandlungsbereitschaft (mindestens 300 km).  

-  Stellprobe mit Anwendung des Ticketsystems: Es wird im Verband verlegt, anschließend erfolgt der 
Aufbau der Teileinheiten. Das Ticketsystem (Versorgungsnachweis) wird mindestens 60 min beübt (z.B. 
durch dynamische Patientensimulation). 

-  Einsatzvollübung: Es wird in einem Verband verlegt mit mindestens 6h Betrieb des Behandlungsplatzes 
im Sinne der Durchhaltefähigkeit. 

Die Anträge auf Mitfinanzierung sind ausschließlich über die zuständigen obersten Landesbehörden an 
B4@bbk.bund.de spätestens einen Monat vor Übungsdatum zu stellen. Bei Vorliegen der Voraussetzungen 
(siehe Antragsbestandteile) werden die Bundesmittel über die zuständigen obersten Landesbehörden aus 
Kapitel 0628 Titel 532 12 zugewiesen. Bitte beachten Sie Anlage 3. Für die Mitfinanzierung von MTF-
Übungen gelten gesonderte Finanzierungsbestimmungen. Die Mitfinanzierung richtet sich hierbei nach D.V.2 
sowie den Punkten 4 und 5 der Anlage 3. 

Nach Abschluss von Übungen, welche durch das BBK mitfinanziert werden, ist ein Übungsbericht an das 
B4@bbk.bund.de zu übersenden. Das BBK behält sich vor, BBK-Mitarbeitende als Übungsbeobachtende zu 
entsenden. 
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E. Übersicht über die Bewirtschaftungstitel 

Titel Objekt 
Titelbezeichnung und Zweckbe-
stimmung 

Zuweisungsturnus 
(sofern Mittel 
verfügbar) 

132 01 

02 83 930 5 Erlöse aus der Veräußerung von 
beweglichen Sachen 

Hier: Einnahmen 

 

532 12 

 

03 86 831 1 Behördenspezifische fachbezogene 
Verwaltungsausgaben (ohne IT) 

Hier: Ausgaben auf Standortebene 
(sog. Standortpauschale) 

Januar, Mai und 
August 2026  

Pauschaler Betrag 
(Anteil) 

03 86 832 9 Behördenspezifische fachbezogene 
Verwaltungsausgaben (ohne IT) 

Hier: Ausgaben für Wartung und 
Instandsetzung 

Januar, Mai und 
August 2026  

Abschlag, 
anschließend auf 
Antrag und gegen 
Nachweis 

02 83 984 9 Behördenspezifische fachbezogene 
Verwaltungsausgaben (ohne IT) 

Hier: Ausgaben für ergänzende 
Zivilschutzausbildung 

Januar, Mai und 
August 2026 

Abschlag, 
anschließend auf 
Antrag und gegen 
Nachweis  

03 88 594 0 Behördenspezifische fachbezogene 
Verwaltungsausgaben (ohne IT) 

Hier: Ausgaben für Entsorgungs-
kosten 

Auf Antrag und  

gegen Nachweis 

03 95 728 3 Behördenspezifische fahrzeug-
bezogene Verwaltungsausgaben  

Hier: Ausgaben für 
Haftpflichtversicherungsprämien 

Auf Antrag  und  

gegen Nachweis 
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F. Prüf- und Aufsichtspflichten 

I. Aufsicht im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung 

1. Die Rolle des Bundes 

Das ZSKG wird im Auftrag des Bundes ausgeführt. Der Bund nutzt daher zur Umsetzung keine eigenen 
Behörden, sondern stattdessen die bereits bestehenden Behörden der Länder, die im Auftrag des Bundes 
tätig werden.  

Der Bund muss die Länder gem. Art. 85 Abs. 4 GG bei der Ausführung des ZSKG beaufsichtigen. Diese Aufsicht 
erstreckt sich auf die Gesetz- und Zweckmäßigkeit der Ausführung. Der Bund ist also dazu verpflichtet, 
sowohl die Rechtmäßigkeit der Ausführung als auch ihre Sinnhaftigkeit zu kontrollieren.  

2. Die Rolle der Länder 

Die Länder führen das ZSKG gem. § 2 Abs. 1 ZSKG im Auftrag des Bundes aus. Der Bund übergibt den Ländern 
die ergänzende Ausstattung und weist ihnen Mittel zur Bewirtschaftung zu. Die Länder wiederum verteilen 
die ergänzende Ausstattung auf ihrem Gebiet und verausgaben die zugewiesenen Mittel in eigener 
Verantwortung und Zuständigkeit. Sie sind dabei auch dafür verantwortlich, dass die in diesem Rahmen 
geltenden Vorschriften (bspw. dieses Bewirtschaftungsrundschreiben) eingehalten werden. Gemäß § 15 
ZSKG beaufsichtigen sie die Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes bei der Ausführung des 
ZSKG.  

Die den Ländern im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung zukommenden Aufgaben und Pflichten können 
nicht auf die öffentlichen und privaten Organisationen sowie die dort zumeist ehrenamtlich tätigen Personen 
übertragen werden. Sie sind durch die Länder selbst wahrzunehmen. 

811 11 

 00 48 753 6 Erwerb von Fahrzeugen 

Hier: Kosten im Zusammenhang mit 
der Überführung 

Abschlag  

812 11 

02 88 760 4 

 

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenständen für 
Verwaltungszwecke (ohne IT) 

Hier: dezentrale Beschaffung und 
Kosten im Zusammenhang mit der 
Überführung 

Januar, Mai und 
August 2026  

Abschlag, 
anschließend auf 
Antrag und gegen 
Nachweis 

03 98 519 9 

 

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- 
und Ausrüstungsgegenständen für 
Verwaltungszwecke (ohne IT) 

Hier: Erwerb von PSA  

gegen Nachweis 

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_85.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__15.html
https://www.gesetze-im-internet.de/zsg/__15.html
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II.  Aufbewahrungs-, Berichts- und Nachweispflichten 

1. Aufbewahrungspflichten 

Alle Akten, Dokumente und sonstige Unterlagen mit Bezug zur Bewirtschaftung oder zur Ausbildung im 
Rahmen der ergänzenden Ausstattung sind mindestens zehn Jahre aufzubewahren. 

2. Berichts- und Nachweispflichten  

Folgende Berichte/Nachweise sind regelmäßig zu erbringen: 

a. Quartalsmeldung  

Das BBK ist quartalsmäßig über die Verwendung der zugewiesenen Abschläge im Rahmen der 
Bewirtschaftung der ergänzenden Ausstattung (Wartung und Instandsetzung, Dezentrale Beschaffung) zu 
informieren. Hierfür sind die zu Beginn des Jahres zugesandten Exceltabellen zu nutzen. In diesen sind die 
einzelnen Posten einzutragen und ihre Notwendigkeit kurz zu begründen. Die entsprechenden Belege sind 
nachzuhalten und auf Nachfrage zu übermitteln. Es ist lediglich eine Excel-Datei je Bundesland einzureichen.   

b. Einsatzbereitschaft 

Die jährliche Abfrage gibt Auskunft über den aktuellen Stand zur Funktionsfähigkeit und Einsatzbereitschaft 
der Fahrzeuge, Fachdienstausstattung und PSA der ergänzenden Ausstattung. Die im Rahmen der Abfrage 
zugesandten Exceltabellen sind zu nutzen. Die Ergebnisse sind dem BBK von den obersten Landesbehörden 
zusammengefasst in einer Excel-Datei bis zum 31.05.2026 elektronisch an das Postfach 
Bewirtschaftung@bbk.bund.de zu übermitteln.  

c. Verwaltungsinterne Prüfung  

Die Länder sind für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der ihnen überlassenen Mittel verantwortlich. Sie 
überprüfen dies ggf. mit Hilfe ihrer untergeordneten Behörden (verwaltungsinterne Überprüfung). Die 
Prüfung ist nachvollziehbar zu dokumentieren und die Ergebnisse für das Jahr 2025 sind dem BBK von den 
obersten Landesbehörden bis zum 15. Januar 2026 elektronisch zu übermitteln. Hierbei ist die 
ordnungsgemäße Verausgabung aller Mittel formlos zu bestätigen. 

3. Stichproben /  Vor-Ort-Prüfung 

Das BBK behält sich vor, stichprobenartig die Nachweise bezüglich der Verwendung der Mittel im Rahmen 
der Bewirtschaftung der ergänzenden Ausstattung anzufordern und zu prüfen. In diesen Fällen werden die 
Länder aufgefordert, die entsprechenden Unterlagen und Belege, die die Grundlage ihrer Entscheidung 
bilden, dem BBK vorzulegen.  

Darüber hinaus bleibt dem BBK eine jederzeitige Überprüfung mittels Inaugenscheinnahme vor Ort 
vorbehalten.  

  

https://bscw.bund.de/
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G. Übersicht Fristen 

H. Kontaktadressen im BBK 

Bereich Kontakt 

Bewirtschaftung Referat A.II.3 

E-Mail: Bewirtschaftung@bbk.bund.de 

Frist Abfrage/Meldung  Betreff 

 

1. Quartal: 15. April 2026 
2. Quartal: 15. Juli 2026 
3. Quartal: 15. Oktober 2026 
4. Quartal: 15. Januar 2027 

Quartalsmeldung 
Excel-Datei an  
Bewirtschaftung@bbk.bund.de 
 

Wartung und Instandsetzung  
Dezentrale Beschaffung 

31. Mai 2026 Einsatzbereitschaft 
Excel-Datei an  
AII @bbk.bund.de 

Einsatzbereitschaft Fahrzeuge 
inkl. Fahrzeugdaten 

15. September 2026 Meldung  
Mehr-/Minderbedarf 
(Mittelausgleich) 
Excel-Datei an 
Bewirtschaftung@bbk.bund.de und 
B4@bbk.bund.de 
 

Ausbildung,  
Wartung und Instandsetzung, 
Dezentrale Beschaffung 

13. Dezember 2026  Bereitstellung  
nicht bis zum 31.12.2026 
verausgabter Haushaltsmittel zum 
Rückruf 
an 
ZI3@bbk.bund.de und in cc 
Bewirtschaftung@bbk.bund.de oder 
B4@bbk.bund.de  

Ausbildung,  
sog. Standortpauschale, 
Wartung und Instandsetzung, 
Dezentrale Beschaffung 

15. Januar 2026 Bestätigung der Ergebnisse der 
Verwaltungsinternen Prüfung 
(formlos) 
an 
Bewirtschaftung@bbk.bund.de 
 
 

Ausbildung,  
sog. Standortpauschale, Wartung 
und Instandsetzung, Dezentrale 
Beschaffung, Schadensersatz- 
und Versicherungsleistungen 
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(Standortebene, Wartung und Instandsetzung, 
dezentrale Beschaffung, Aussonderung, Meldung 
von Unfällen) 

Tel: 0228 99 550 4646 

Formänderungsanträge Referat A.II.1 

E-Mail: Formaenderung@bbk.bund.de 

Technik 

(Fahrgestell, Funk, Elektro) 

Referat A.II.2 

E-Mail: AII2@bbk.bund.de 

Haushalt Referat Z.I.3 

E-Mail: ZI3@bbk.bund.de 

Schadensersatz- /Versicherungsleistungen Referat A.II.3 

E-Mail: bewirtschaftung@bbk.bund.de 

Brandschutz Abteilung A 

E-Mail: brandschutzfahrzeuge@bbk.bund.de 

CBRN-Schutz / ATF Referat A.I.3 

E-Mail: AI3@bbk.bund.de 

Sanitätsdienst/MTF Referat A.I.4 

E-Mail: AI4@bbk.bund.de  

Ausbildung Referat B.4 

E-Mail: B4@bbk.bund.de 

Bei jeglicher Kommunikation mit dem BBK ist der Dienstweg einzuhalten. Wurde diese Vorgabe nicht 
berücksichtigt, behält sich das BBK vor, die Anfrage nicht zu bearbeiten.  

I. Öffentlichkeitsarbeit 

Das BBK ist über anstehende, öffentlichkeitswirksame Übergaben der ergänzenden Ausstattung an die 
Hilfsorganisationen frühzeitig zu informieren.  

Dies gilt auch für andere öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Ereignisse mit Bezug zur ergänzenden 
Ausstattung. 

mailto:Formaenderung@bbk.bund.de
mailto:AII2@bbk.bund.de
mailto:ZI3@bbk.bund.de
mailto:bewirtschaftung@bbk.bund.de
mailto:brandschutzfahrzeuge@bbk.bund.de
mailto:AI3@bbk.bund.de
mailto:B4@bbk.bund.de
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J. Glossar 

Aussonderung Entfernung von Bestandteilen der ergänzenden Ausstattung aus dem 
Bundeseigentum. Beispielsweise durch Entsorgung oder Verwertung. 
Zumeist in Fällen, wenn diese Bestandteile irreparabel beschädigt 
sind oder nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können.  

Siehe Kapitel C.IV. 

Bewirtschaftung Verwaltung, Nutzung und Unterhaltung der ergänzenden 
Ausstattung. Der Begriff umfasst bspw. die regelmäßigen Meldungen 
im Rahmen der Fachaufsicht, den Einsatz, die Wartung und auch die 
Reparatur. 

Siehe Kapitel C. 

dezentrale Beschaffung Kauf von Gegenständen, die grundsätzlich zur ergänzenden 
Ausstattung gehören, auf den Fahrzeugen aber nicht mehr vorhanden 
sind. Dezentral, weil nicht das BBK zentral für alle Fahrzeuge, sondern 
die Standorte bzw. unteren Katastrophenschutzbehörden dezentral 
für das jeweilige Fahrzeug beschaffen. 

Siehe Kapitel C.III.4.b. 

ergänzende Ausstattung Fahrzeuge und Fachdienstausstattung, die der Bund den Ländern 
aufgrund seiner Verpflichtung aus dem ZSKG zur Verfügung stellt. 
Die ergänzende Ausstattung wird für den Zivilschutz bereitgestellt, 
kann aber auch im Katastrophenschutz und der allgemeinen 
Gefahrenabwehr genutzt werden.  

Fachdienstausstattung Die Fachdienstausstattung ist Teil der ergänzenden Ausstattung. Sie 
umfasst alle Ausrüstungsgegenstände, die durch das BBK 
bereitgestellt werden. Die Fahrzeuge selbst sind kein Teil der 
Fachdienstausstattung. 

Formänderungsantrag Die ergänzende Ausstattung wird in einem bestimmten Zustand an 
die Länder übergeben (bspw. baulicher Zustand Fahrzeug oder Menge 
und Zusammensetzung der Fachdienstausstattung). Dieser Zustand 
ist zu erhalten. Sollen Änderungen am ursprünglichen Zustand 
vorgenommen werden, dann stellt diese Abweichung eine 
Formänderung dar. Sie ist zu beantragen. 

Siehe Kapitel C.II.3.g. 
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öffentliche und private 
Organisationen  

Der Begriff umfasst die Hilfsorganisationen unabhängig davon, ob sie 
privat- oder öffentlich-rechtlich organisiert sind. Beispiel: ASB,DRK, 
DLRG, JUH, MHD.  

Standortkostenpauschale Der Bund erstattet die Kosten für  

-  die Unterbringung der Fahrzeuge und persönlichen ABC-
Schutzausrüstung und 

-  die ärztliche Untersuchung und die Ausbildung der 
Helferinnen und Helfer  

mittels einer Pauschale. Diese wird als Standortkostenpauschale 
bezeichnet.  

Siehe Kapitel C.III.3. 

Zivilschutz Dies ist die Aufgabe des Bundes, durch nichtmilitärische Maßnahmen 
die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, lebens- oder 
verteidigungswichtige zivile Dienststellen, Betriebe, Einrichtungen 
und Anlagen sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen 
und deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern. 

Wartung und Instandsetzung Alle Maßnahmen, die zur Erfüllung der regelmäßigen Prüfpflichten 
vorgenommen werden. Zusätzlich alle Reparaturen der Fahrzeuge 
und Fachdienstausstattung. 

Siehe Kapitel C.II.3.e. und C.III.4.a. 
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Titel Datum RS Nr 

Allgemeine Vorgaben 

Bundeseigene Fahrzeuge des Katastrophenschutzes; 
Kennzeichnung mittels Dachbeschriftung 

14.11.2012 III.6-569-10 

Einsatzbereitschaft der ergänzenden Ausstattung des 
Bundes, Hinweise zum Auslandseinsatz der 
ergänzenden Ausstattung des Bundes 

10.05.2022 III.5-45003/0001 # 0001 

Ergänzung der Ausstattung des Katastrophenschutzes 
der Länder in den Aufgabenbereichen Brandschutz, 
CBRN-Schutz, Sanitätswesen und Betreuung 

30.06.2014 III.6-569-00 

Ergänzung des Katastrophenschutzes der Länder für 
Zwecke des Zivilschutzes; Bezeichnungen 

20.11.2013 III.6-569-00 

Führen von bundeseigenen Kfz 30.01.1998 I.5-102-20-00 

Kennzeichnung der bundesfinanzierten Fahrzeuge des 
ergänzenden Katastrophenschutzes 

16.04.2014 III.6-561-00 

Rundfunkbeitragspflicht für Fahrzeuge des ergänzenden 
Katastrophenschutzes 

19.02.2013 III.6-561-00 

Verwaltung der ergänzenden Ausstattung des 
Zivilschutzes; Regelmäßige Überprüfung der 
Ausstattung (Nr.13 VwV-alt) 

29.05.2001 VA1-330-00 

Verwendung der Fahrzeuge der ergänzenden 
Ausstattung des Bundes im Ausland 

 III.5-40002-1001#0001 

Bewirtschaftung 

Aussonderung, Verwertung und unentgeltliche 
Übernahme 

 III.5-40002-1002#0001 

Dezentrale Beschaffung von 
Fachdienstausstattungsgegenständen der 
bundeseigenen Fahrzeuge des Katastrophenschutzes 

 III.5-40002-1004#0001 
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Unentgeltliche Abgabe ausgesonderter KatS-Fahrzeuge 
an Hilfsorganisationen 

20.07.2010 III.6-567-00 

Fahrzeugbezogene Vorgaben 

Bundeseigene Ausstattung des Katastrophenschutzes; 
hier: Bereifung der Ersatzfahrzeuge 

28.11.2006 T2-690-10 

Ergänzung der Ausstattung der bundeseigenen 
Brandschutzfahrzeuge des Katastrophenschutzes der 
Länder mit Systemtrennern 

20.12.2019 III.5-669-20-BA 7092/18 

Fahrzeuge mit Druckluftbremsanlage  06.04.2000 I.5-690-10 

Ölwechselintervall bei MAN Fahrgestellen 31.01.2014 III.6-567-00 

(Digital-)Funk 

Ausrüstung von Bundesfahrzeugen mit Digitalfunk  III.5-40002-1003#0001 

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

Änderung CBRN-PSA des Bundes-Grundschutz der 
tätigkeitsbezogenen sanitätsdienstlichen Einheiten und 
erweiterter Schutz 

01.08.2022 III.5-45003/0001 # 0002 

Ausbildung der Persönlichen Schutzausrüstung für die 
Helfer und Helferinnen der Erst- und Zweitbesetzung 
auf den bundeseigenen Fahrzeugen des ergänzenden 
Katastrophenschutzes der Länder 

02.08.2019 III.5-569-20/PSA#2 

Bundeseigene Ausstattung des Katastrophenschutzes; 
Persönliche ABC-Schutzausstattung 

10.05.2000 I.5-122-00/690-10 

Analytische TaskForce (ATF) 

Anpassung des äußeren Erscheinungsbildes der 
Einsatzleitwagen der analytischen Task Force 

10.07.2015 III.6-690-10-7011/09 

Bundeseigene Ausstattung des Katastrophenschutzes 
im Zivilschutz; hier: Sattelitentelefone für die 
Analytische Taskforce des Bundes (ATF) 

30.01.2009 III.6-569-20-ATF1/08 
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Ergänzung des Katastrophenschutzes der Länder für 
Zwecke des Zivilschutzes; Ergänzungssatz 
Dekontamination Personal ATF B 

17.05.2018 III.5-569-20-7076/17 

Informationen zur Praxisphase ATF B 10.11.2016 BBK III-620-20-10 

CBRN-ErkW 

Ausstattung des ergänzenden Katastrophenschutzes der 
Länder; Upgrade II des CBRN-Erkundungswagen 
(CBRN-ErkW) 

12.07.2019 III.5-569-7065/14#3 

Ausstattung des ergänzenden Katastrophenschutzes; 
Ausrüstung der CBRN-Erkundungswagen (CBRN-ErkW) 
mit PID und IMS 

10.10.2016 III.5-569-7065/14 

Ausstattung des ergänzenden Katastrophenschutzes; 
hier: 1. Upgrade II des CBRN-Erkundungskraftwagen 
(CBRN-ErkW) 2. Entsorgung IMS "RAID1" der Fa. Bruker 
Daltonik GmbH 

03.11.2017 III.5-569-7065/14 

Bundeseigene Ausstattung des Katastrophenschutzes 
im Zivilschutz; Unterbringung der neuen ABC-ErkKW 

21.12.2001 V A 2-690-10-1030/98 

GW Dekon P 

Ausstattung des ergänzenden Katastrophenschutzes; 
Einweisung in den Austauschsatz Trinkwasser des 
Gerätewagen Dekontamination Personal (GW DekonP) 

17.11.2016 III.5-569-20-7096/13#3 

Desinfektion der Trinkwasserkomponenten der 
Dekontaminationsausstattung auf den bundeseigenen 
Gerätewagen Dekontamination Personal 

20.12.2014 III.6-563-00/DesDekon 

Gerätewagen Dekontamination Personal, Auslieferung 
von Austauschsätzen für die vorhandenen 
Dekontaminationsausstattungen 2016 

25.01.2016 III.5-569-20-7096/13#2 

Sanitätsdienst  

Betreuungslastkraftwagen (BtLKW) auf der Position von 
Gerätewagen Logistik (GW Log) oder Gerätewagen 
Betreuung (GW Bt) 

04.02.2015 III.6-563-00/GW-Bt 

Bundeseigene Ausstattung des Katastrophenschutzes, 
Notfallkrankenwagen Typ B; Ergänzung der 
Medizintechnik-generelle Formänderungsgenehmigung 

22.09.2009 III.6-569-10-7010/07 
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Ergänzende Ausstattung des Bundes im Sanitätswesen 
Hier: Bevorratung von HES �­haltigen Infusionslösungen 
auf den Gerätewagen Sanität 

10.02.2014 II.6-569-10-7050/10 

Ausstattung des ergänzenden Katastrophenschutzes �­ 
Ergänzung der Medizintechnik in KTW Typ B ZS �­ 
generelle Formänderungsgenehmigung 

02.07.2024 III.4-44002/0001#0002 
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Anlage 6

BBK.  Gemeinsam handeln. Sicher leben. 

_________________________________________________________    

zuständige Behörde/mitwirkende Organisation (§ 26 ZSKG)  

___________________________________________________________ 

Name, Vorname der Helferin/des Helfers 

Erklärung zur Kostenrückerstattung  

Ich erkläre, dass ich die vom Bund übernommenen Kosten meiner 

Führerscheinausbildung (Führerscheine Klasse C, C 1)  

1. in voller Höhe erstatte, wenn die Fahrschulausbildung aus einem von

mir zu vertretenden Grund (schuldhaft) abgebrochen wird,

2. wie folgt erstatte, wenn ich vor Ablauf von 5 Jahren, gerechnet ab

dem Zeitpunkt der Aushändigung des Führerscheins, aus einem von

mir zu vertretenden Grund als Kraftfahrerin/Kraftfahrer für Einsätze,

Ausbildung und Übungen nicht mehr zur Verfügung stehe:

• in Höhe von 100 % vor Ablauf eines Jahres

• in Höhe von 80 % vor Ablauf von zwei Jahren

• in Höhe von 60 % vor Ablauf von drei Jahren

• in Höhe von 40 % vor Ablauf von vier Jahren

• in Höhe von 20 % vor Ablauf von fünf Jahren.

Ich bin darüber belehrt worden, dass die Führerscheinausbildung zu den 

Pflichten im Rahmen meiner Dienstleistung bei der o.a. mitwirkenden 

Organisation gehört und ich regelmäßig an der theoretischen 

sowie praktischen Fahrschulausbildung teilzunehmen habe. 

____________________________________________________________

   

�2�U�W�����'�D�W�X�P�� �8�Q�W�H�U�V�F�K�U�L�I�W���G�H�U���+�H�O�I�H�U�L�Q���G�H�V���+�H�O�I�H�U�V��
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Datum:  

Aussonderungsmeldung (Anlage 7)

Teil I (auszufüllen vor Beteiligung BBK): 

Kontaktdaten:

Bundesland:

Bearbeiter:  

Kontakt E-Mail:  

Kontakt Telefon:  

Fahrzeugdaten: 

Fahrzeugtyp:  

Fahrgestell:  

Aufbauhersteller:  

Erstzulassung:  

FIN:  

Kennzeichen:  

Kilometerstand:  

Restwert laut Tabelle:  

Instandsetzungskosten:  

Anmerkungen:  
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Datum:  

 

Teil II (auszufüllen nach Begutachtung durch GZD): 

Aussonderung

    Fahrzeug ausgesondert        Fahrzeug nicht ausgesondert 

Aussonderungsverfahren:

    Verwertung (VEBEG, Zollauktionen)                       unentgeltliche Überlassung                   Entsorgung 

Beizufügende Unterlagen:

    Aussonderungsgutachten
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FORMÄNDERUNGSANTRAG 
Formänderungsanträge müssen grundsätzlich über den Dienstweg eingereicht werden, bspw. Standort �­ Bewirtschaftende Stelle �­ Land - BBK 

An:  Formaenderung@bbk.bund.de

Bundesland   

Ansprechpartner (Bundesland)  

Bewirtschaftende Stelle  

Ansprechpartner  

Antragsteller  

Ansprechpartner  

Standortadresse  

Fahrzeugtyp  

Amtl. Kennzeichen  

Erstzulassung  

Laufleistung (km)  

Fahrgestell-Nr.   

Beantrage Änderung 

Veränderungen der Fahrzeugausstattung gemäß Begleitheft 

Ursprüngliche Ausstattung  
(inkl. Lfd. Nr. gemäß Begleitheft und Anzahl) 

Neue Ausstattung 
(Typenblatt anhängen) 

  

Begründung Austausch / Begründung Sonstiges 
 

Anlage 8
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X
Unterschrift Antragsteller (Bundesland)

             

Der Antragsteller übernimmt mit der Formänderung folgende Verpflichtungen und 
stellt sicher: 

 
Die Eignung des Fahrzeugs für den Verwendungszweck der ergänzenden Ausstattung im Zivilschutz 
wird nicht beeinträchtigt. 

 

 
 

Die Maßnahme wird fachgerecht nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgeführt und 
die einschlägigen Bau-, Zulassungs- und Betriebsvorschriften sowie Unfallverhütungsvorschriften 
werden dabei beachtet. Der Antragsteller stellt sicher, dass die Maßnahme keine Auswirkungen auf 
Betriebssicherheit sowie die Zulassung des Fahrzeuges hat. 

 
Die Gewährleistungsansprüche des Bundes gegen den Lieferanten des Fahrzeuges, des Aufbaus und 
der Ausstattung werden durch den Umbau nicht beeinträchtigt.  

 
Der Bund wird von allen (Folge-) Kosten freigestellt, die durch die beantragte und durchgeführte 
Formänderung entstehen. Wartungs-, Instandhaltungs-, Prüfungs- und Ersatzbeschaffungskosten 
dürfen nicht zu Lasten des Bundes abgerechnet werden. 

 

Für die mit dieser Formänderung beantragten Maßnahmen gilt, dass bei einem Standortwechsel des 
Fahrzeuges die vorgenommenen Umbauten zu Lasten des Antragstellers rückstandslos und für den 
Bund kostenfrei zurückgebaut werden und das Fahrzeug mit der vollständigen Originalausrüstung 
übergeben wird. 

 
Zur Vermeidung von Beschädigungen an der vorhandenen Elektrik des Fahrzeuges, muss im Vorfeld 
der Ein- bzw. Umbau von elektrischen Komponenten mit dem Aufbauhersteller des Fahrzeuges 
abgestimmt werden. Das Prüfergebnis ist dem Formänderungsantrag beizufügen.  

Anhang (optional) 

 Bilder und/ oder weitere Dokumente sind beigefügt  

 Typenblatt (bei neu verlasteter Ausstattung) 

 Zustimmung des Aufbauherstellers bei Umbauten an elektronischen Komponenten 

Nach Umsetzung  

 Bilder der Maßnahme werden nach Abschluss dem BBK zur Verfügung gestellt.  

Vom BBK auszufüllen  

 Dem Antrag wird zugestimmt 



Komponente Element Grundschutz* 
Aufgabenbezogener 

erweiteter Schutz* 

Anzahl für jedes 
Fahrzeug nach 

Besatzung (doppelt)**

X X 12

X X 8

X X 8

X 12

X 6

X 6

X 6

X X 12

X X 12

X X 12

X 12

X 18

X 18

X 6

X 12

X 12

X X 18

X X 18

X 4

X X 6

X X 12

X X 8

X X 6

X X 6

X X 10

X X 18

X X 6

X 6 bzw. 10

Betreuungs-Lastkraftwagen, BA-Nr.: 1016/96 X 6

Betreuungs-Lastkraftwagen, BA-Nr.: 1012/02 X 10

X 16

X 4

X X 8

X X 8

X X 12

X 18

X 12

** Stand vom 01.01.2025

Gerätewagen Dekontamination Verletzter (GW Dekon V) 

Mannschaftstransportwagen Behandlung (MTW Beh) 

Gerätewagen Sanität (GW San und GW San NW)

Fahrzeugtyp und Fahrzeugserie

* Weiterführende Informationen über die Ausrüstungsgegenstände, die für den Grundschutz und den aufgabenbezogenen erweiterten Schutz der CBRN-PSA vorgesehen sind, können dem Begleitheft 
"�3�H�U�V�|nliche �6�F�K�X�W�]�D�X�V�U�•stung des Bundes �I�•r CBRN-Gefahren" sowie dem Bewirtschaftungsrundschreiben in den jeweils aktuellsten Versionen entnommen werden.

Schlauchwagen Katastrophenschutz (SW-KatS, ehemals SW 2000)

Gerätewagen Logistik Versorgung Verbrauchsmaterial (GW Log VV)

Gerätewagen Logistik Versorgung Einsatzkräfte (GW Log VE)

Mannschaftstransportwagen Führung Dekontamination Verletzter (MTW Fü Dekon V) 

Mannschaftstransportwagen Dekontamination Verletzter (MTW Dekon V) 

Krankentransportwagen Typ B (KTW Typ B)

Einsatzleitwagen ATF (ELW ATF) 

Gerätewagen Dekontamination Personal (GW Dekon P)

CBRN-Erkundungswagen (CBRN ErkW)

Gerätewagen Dekontamination Personal (GW Dekon P) 

CBRN-Messleitkomponente (CBRN MLK)

Kommandowagen (KdoW)

Führungskraftwagen (FüKW)

Gerätewagen Dekontamination Verletzter (GW Dekon V) 

Gerätewagen Behandlung 2 - Patiententransportorganisation  (GW Beh 2 PtO)

Gerätewagen Behandlung 1 - Führung (GW Beh 1 Fü)

Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz (LF-KatS, ehemals LF 16-TS)

Gerätewagen ATF (GW ATF) 

CBRN-Erkundungswagen (CBRN ErkW) 

Gerätewagen Sanität (GW San und GW San NW)

Mannschaftstransportwagen Behandlung 1 - Führung (MTW Beh 1 Fü)

Mannschaftstransportwagen Behandlung 2 - Patiententransportorganisation (MTW Beh 2 PtO)

Gerätewagen Logistik Betreuung (GW Log Bt)

Gerätewagen Betreuung (GW Bt) 

Mannschaftstransportwagen Betreuung (MTW Bt) 

Übersicht über die Anzahl der CBRN-PSA des Bundes nach Fahrzeugserie und -besatzung                                                    (Anlage 9)

Standardisierte,  
ergänzende 
Ausstattung 

für CBRN-Lagen

Analytische
Task Force (ATF)

Medizinische 
Task Force (MTF)

K
er

nk
om

po
ne

nt
e

U
nt

er
st

üt
zu

ng
sk

om
po

ne
nt

e

Gerätewagen Dekontamination Erstversorgung (GW Dekon EV) 

Krankentransportwagen Typ B (KTW Typ B) 

CBRN-Erkundungswagen (CBRN ErkW) 

CBRN-Messleitkomponente (CBRN MLK) 

Einsatzleitwagen ATF B (ELW ATF B) 

Gerätewagen ATF B (GW ATF B) 

Mehrzweckfahrzeug ATF B (MZF ATF B) 
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Datum: 01.01.2026 

 

 

Bewirtschaftungsrundschreiben 2026 
Anlage 10: Wartungs- Prüf- und Austauschintervalle  
 

1. Erläuterungen 

Die Anlage gibt einen Überblick über die wichtigsten, für die ergänzende Ausstattung geltenden Wartungsintervalle. Sie soll eine Hilfestellung im Rahmen des 

Fahrzeugunterhalts sein. Sie ist jedoch ausdrücklich nicht abschließend. Die Liste enthält bspw. nur ausgewählte Gegenstände der Fachdienstausstattung und 

insbesondere keine Informationen über ggf. abweichende oder zusätzlich erforderliche Wartungen nach landesspezifischen Regelungen. An den Fahrzeugen oder der 
Fachdienstausstattung können daher noch weitere in dieser Liste nicht aufgeführte Wartungen erforderlich sein. Die Liste entbindet somit den Betreiber, also die 

Organisation, die das Fahrzeug oder Gerät zum Einsatz bringt, nicht von der Verantwortung, weiterhin eigenständig die bestehenden Wartungspflichten zu prüfen und 
einzuhalten. Prüfungen und Wartungen sind gerätebezogen zu dokumentieren und nachzuweisen. 

Für eine einfache Handhabung ist die Tabelle in eine Übersicht Fahrzeuge und eine Übersicht Fachdienstausstattung aufgeteilt. In den einzelnen Übersichten sind die 

Fahrzeuge und Ausstattungsgegenstände alphabetisch sortiert. 

2. Übersicht: Fahrzeuge 

Bitte beachten Sie bei Nutzung der Fahrzeugübersicht die Anmerkungen zu den aufgeführten Prüfungen am Ende dieses Abschnittes. 

Fahrzeug Fahrgestell 
Aufbau-

hersteller 

Erst-

zulassung 
FGStNr. xxx HU / AU SP UVV 

Prüfung 
elektrische 

Betriebsmittel 

Austausch 
Reifen 

spätestens 

Austausch 

Stand-

heizungen 
spätestens 

ABC-

ErkKW 

Fiat Ducato 

230 L 4x4 

Zeppelin o. 

ACM/Mosolf 
2001, 2002 

ZFA23000006137xxx 

ZFA24400007117xxx 

24  

Monate 
- 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 
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Datum: 01.01.2026 

Fahrzeug Fahrgestell 
Aufbau-

hersteller 

Erst-

zulassung 
FGStNr. xxx HU / AU SP UVV 

Prüfung 
elektrische 

Betriebsmittel 

Austausch 
Reifen 

spätestens 

Austausch 

Stand-

heizungen 
spätestens 

BtKombi MB 312 D Binz 1998, 1999 

WDB9034721P785xxx 

WDB9034721P772xxx 
WDB9034721P801xxx 

24  

Monate 
- 

12  

Monate 
 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

BtKombi 
FORD 90 FT 

350 
Binz 2005 

WF0HXXTTFH4D04xxx 

WF0HXXTTFH4D02xxx 

24  

Monate 
- 

12  

Monate 
 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

BtLKW DB 811 NFW 

1998, 

1999, 

2000 

WDB6733171K282xxx 
WDB6733171K257xxx 

12  
Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU 

12  
Monate 

 
10  

Jahre 
10  

Jahre 

BtLKW 
IVECO 

ML75E15 
Achleitner 2005, 2006 

ZCFA75B0202453xxx 

ZCFA75B0202438xxx 

12 

Monate 

6 
Monate 

nach 

letzter HU 

12  

Monate 
 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

BtLKW 
MAN 8.150 

LOXF 
 1993 WVML02U176G080xxx 

12 
Monate 

6 

Monate 
nach 

letzter HU 

12  
Monate 

 
10  

Jahre 
10  

Jahre 

CBRN 

ErkW 

MB Sprinter 

519 CDI 4x4 
WAS 2024  12 

Monate  

6 
Monate 

nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 
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Datum: 01.01.2026 

Fahrzeug Fahrgestell 
Aufbau-

hersteller 

Erst-

zulassung 
FGStNr. xxx HU / AU SP UVV 

Prüfung 
elektrische 

Betriebsmittel 

Austausch 
Reifen 

spätestens 

Austausch 

Stand-

heizungen 
spätestens 

CBRN-
ErkW 

Ersatz-

fahr-
gestell 

IVECO Daily 
35S16H V 

Norrenbrock 2023, 2024 ZCFCE42BX05561xxx 
12  

Monate  

6 

Monate  
nach 

letzter HU 

12  
Monate 

12  
Monate 

10  
Jahre 

10  
Jahre 

Dekon-
LKW P 

MAN 10.163 EMPL 
1999, 

2000, 2001 
WMAL26ZZZYY054xxx 

12 
Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU 

12  
Monate 

12  
Monate 

10  
Jahre 

10  
Jahre 

Dekon-

LKW P 

MAN TGM 

18.280 
EMPL 2008 WMAN38ZZ68Y218xxx 

12  

Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU  

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

ELW ATF 
MB Sprinter 
516 CDI 4x4 

Baumeister 
& Trabandt 

2010 WDB9066531S444xxx 
12 

 Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU 

12  
Monate 

12  
Monate 

10  
Jahre 

10  
Jahre 

ELW ATF 

B 

Iveco Daily 

4x4 Defence 
Norrenbrock 2021 ZN3D055DX09041xxx 

12  

Monate 

6  
Monate  

nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 
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Datum: 01.01.2026 

Fahrzeug Fahrgestell 
Aufbau-

hersteller 

Erst-

zulassung 
FGStNr. xxx HU / AU SP UVV 

Prüfung 
elektrische 

Betriebsmittel 

Austausch 
Reifen 

spätestens 

Austausch 

Stand-

heizungen 
spätestens 

GW ATF MAN 13.250 Crossmobil 2010 WMAN36ZZ8AY246xxx 
12  

Monate 

6  
Monate  

nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

GW ATF 

MAN TGM 

18.250 4x4 

BB 

Empl 2021 WMAN38ZZ1KY390xxx 
12  

Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU 

12  
Monate 

12  
Monate 

10  
Jahre 

10  
Jahre 

GW ATF B 
Iveco Daily 

4x4 Defence 
Norrenbrock 2023 ZCFC652C005488xxx 

12  

Monate 

6  
Monate  

nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

GW Dekon 
P 

MAN TGM 
18.340 

Freytag 
2013, 
2014, 

2015, 2017 

WMAN38ZZ5DY294xxx 
12  

Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU 

12  
Monate 

12  
Monate 

10  
Jahre 

10  
Jahre 

GW San 
MAN TGL 

10.220 
WAS 

2012, 
2013, 

2014, 

2015, 2016 

WMAN05ZZXCY283xxx 
12  

Monate 

6  
Monate  

nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

GW San 

NW 

MB Sprinter 

519 CDI 4x4 
Ewers 

2012, 

2013, 2014 
WDB9062551N570xxx 

12  

Monate 

6  

Monate  

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 
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Datum: 01.01.2026 

Fahrzeug Fahrgestell 
Aufbau-

hersteller 

Erst-

zulassung 
FGStNr. xxx HU / AU SP UVV 

Prüfung 
elektrische 

Betriebsmittel 

Austausch 
Reifen 

spätestens 

Austausch 

Stand-

heizungen 
spätestens 

nach 

letzter HU 

KdoW 
MB Sprinter 

316 CDI 
Binz 2011 WDB9066331S501xxx 

12  

Monate 
- 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 
 

KTW (4 
Tragen) 

MB 313 CDI 
/ 35 

WAS 

2000, 

2001, 

2002, 2003 

WDB9036621R128xxx 
12 

Monate 
- 

12  
Monate 

12  
Monate 

10  
Jahre 

10  
Jahre 

KTW Typ 

B 

MB Sprinter 

315/316 

WAS oder 

Binz 

2009, 

2010,2011, 
WDB9066331S371xxx 

12 

Monate 
- 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

KTW Typ 

B ZS 

Sprinter 519 

CDI 4x4 
WAS 2023, 2024 W1V9076531P485xxx 

12  

Monate 
- 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

KTW Typ 
B ZS 

Sprinter 519 
CDI 4x4 

Miesen 2023, 2024 W1V9076531P500xxx 
12  

Monate 
- 

12  
Monate 

12  
Monate 

10  
Jahre 

10  
Jahre 
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Datum: 01.01.2026 

Fahrzeug Fahrgestell 
Aufbau-

hersteller 

Erst-

zulassung 
FGStNr. xxx HU / AU SP UVV 

Prüfung 
elektrische 

Betriebsmittel 

Austausch 
Reifen 

spätestens 

Austausch 

Stand-

heizungen 
spätestens 

LF 16-TS 
IVECO 

90.16 AW 
Lentner 

1987, 

1988, 
1989, 1990 

WJMB92BSM04083xxx 
12  

Monate 

6  
Monate 

nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

LF 16-TS MB 1113 B Lentner 

1985, 

1986, 

1990, 1191 

WDB35811715211xxx 
WDB35811715538xxx 

12  
Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU 

12  
Monate 

12  
Monate 

10  
Jahre 

10  
Jahre 

LF 16-TS MB 917 AF Lentner 1992 WDB67618315745xxx 
12  

Monate 

6  
Monate 

nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

LF 16-TS 
IVECO 

90.16 AW 
Lentner 

1993, 
1994, 1995 

WJMB92BSM04136xxx 
12  

Monate 

6  

Monate 
nach 

letzter HU 

12  
Monate 

12  
Monate 

10  
Jahre 

10  
Jahre 

LF 16-TS 
MB 917 

AF/36 
Lentner 

1994, 

1995, 1997 

WDB6761831K020xxx 

WDB6761851K213xxx 

12  

Monate 

6 
Monate 

nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

LF-KatS MAN 13.250 Lentner 
2010, 
2011, 

2012, 2013 

WMAN34ZZ5AY243xxx 
12  

Monate 

6  

Monate  

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 
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Datum: 01.01.2026 

Fahrzeug Fahrgestell 
Aufbau-

hersteller 

Erst-

zulassung 
FGStNr. xxx HU / AU SP UVV 

Prüfung 
elektrische 

Betriebsmittel 

Austausch 
Reifen 

spätestens 

Austausch 

Stand-

heizungen 
spätestens 

nach 

letzter HU 

LF-KatS 
MB Atego 

1323 AF 
Ziegler 

2015, 

2016, 2017 
WDB9676361L919xxx 

12  

Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

LF-KatS 
MB Atego 

1323 AF 
Ziegler 2018 WDB96763610174xxx 

12  

Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

LF-KatS 
MB Atego 

1327 AF 4x4 
Rosenbauer 

2018, 
2019, 

2020, 2021 

W1T96763610473xxx 

WDB96763610257xxx 

WDB96763610359xxx 
W1T96763610465xxx 

12  

Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

LF-KatS 
MB Atego 

1327 AF 4x4 
Rosenbauer 

2022/ 
2023, 2024 

W1T96763610xxxxxx 
12  

Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU 

12  
Monate 

12  
Monate 

10  
Jahre 

10  
Jahre 

LF-KatS 
MB Atego 

1327 AF 4x4 
Empl 2023, 2024 W1T96763610xxxxxx 

12  

Monate 

6  
Monate  

nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 
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Datum: 01.01.2026 

Fahrzeug Fahrgestell 
Aufbau-

hersteller 

Erst-

zulassung 
FGStNr. xxx HU / AU SP UVV 

Prüfung 
elektrische 

Betriebsmittel 

Austausch 
Reifen 

spätestens 

Austausch 

Stand-

heizungen 
spätestens 

MTW Beh 

1 Fü/ 2 
PtO 

MB Sprinter 

316 CDI 
Binz 

2010, 

2011, 
2012, 2013 

WDB9066331S420xxx 
12  

Monate 
- 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

MTW Beh 
1 Fü/ 2 

PtO 

VW Crafter 
GBM 50 OA 

4x4 

Freytag 2023 WV1ZZZSYZN9022xxx 
12 

Monate 
- 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 
 

MTW 
Dekon V 

FORD 90 FT 
350 

Binz 2005 WF0HXXTTFH4D0xxxx 
24 

Monate 
- 

12  
Monate 

12  
Monate 

10  
Jahre 

10  
Jahre 

MTW Fü 

Dekon V 
MB312D/35 Binz 1998 WDB9034721P708xxx 

24 

Monate 
 12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

MZF ATF 

B 

Iveco Daily 

4x4 Defence 
Norrenbrock 2023 ZCFC652C405492xxx 

12  

Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

SW 2000-

Tr 

IVECO FF 

95 E 18 W 
Lentner 

1995, 

1996, 1997 
ZCFB95D8002128xxx 

12  

Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 
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Datum: 01.01.2026 

Fahrzeug Fahrgestell 
Aufbau-

hersteller 

Erst-

zulassung 
FGStNr. xxx HU / AU SP UVV 

Prüfung 
elektrische 

Betriebsmittel 

Austausch 
Reifen 

spätestens 

Austausch 

Stand-

heizungen 
spätestens 

SW 2000-

Tr 

UNIMOG U 

1550 L /45 
Lentner 1995, 1996 WDB4371411W178xxx 

12 

Monate 

6  
Monate  

nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

SW 2000-
Tr 

IVECO FF 
95 E 18 W 

OWR 1997, 1998 ZCFB95D8002165xxx 
12  

Monate 

6 

Monate 
nach 

letzter HU 

12  
Monate 

12  
Monate 

10  
Jahre 

10  
Jahre 

SW-KatS 
MB Atego 

1326 AF 
EMPL 2013 WDB9763641L589xxx 

12  

Monate 

6  
Monate  

nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 

SW-KatS 
MAN TGM 

13.250 
FREYTAG 

2015, 
2016, 2017 

WMAN37ZZ3FY328xxx 
12  

Monate 

6  

Monate  
nach 

letzter HU 

12  
Monate 

12  
Monate 

10  
Jahre 

10  
Jahre 

SW-KatS 

Iveco 

Eurocargo 
150EW 

Empl 2024 ZCFB81LMxxxxxxxxx 
12  

Monate 

6  
Monate  

nach 

letzter HU 

12  

Monate 

12  

Monate 

10  

Jahre 

10  

Jahre 
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Datum: 01.01.2026 

Anmerkungen 

HU / AU Möglicherweise abweichende landesrechtliche Regelungen. 

SP Möglicherweise abweichende landesrechtliche Regelungen.  

UVV gem. DGUV Vorschrift 70 

Prüfung elektrische Betriebsmittel 
�©�ô�Ú���h�ù�Ú���H�!�â���M�!�u�Ú� �P�ô�l���â�P�ž�>�â�ë�W���M�ù�Ú���H�•�P���M�!�A�u�H�•�P�©�â�ë�!�ô�â�â�ë�!�ë�ë�ô�©�l���â�•�P�u�P���u�Ò�>�P�Ú�â�•�A�u�ë�Z���M�!�A�u�H�•�P�©�â�ë�!�ô�â�â�ë�!�ë�ë�ô�©�l�v 

gem. DGUV Vorschrift 3 

Austausch Reifen Austausch auch früher zulässig, wenn aufgrund Zustand erforderlich.  

Austausch Standheizungen 

Betrifft nur luftbasierte Standheizungen (Luftstandheizung).  

Betrifft nicht wasserbasierte Standheizungen (Wasserstandheizung). Hier ist kein fester Tauschintervall vorgegeben.  

Austausch auch früher zulässig, wenn aufgrund Zustand erforderlich.  

 



            AII3-37302/0005#0001#0011 

Seite 11 von 23 

 

Datum: 01.01.2026 

  



            AII3-37302/0005#0001#0011 

Seite 12 von 23 

 

Datum: 01.01.2026 

3. Übersicht: Fachdienstausstattung 

Bitte beachten Sie bei Nutzung der Übersicht zur Fachdienstausstattung die Anmerkungen am Ende dieses Abschnittes. 

Ausstattungsgegenstand 
Wartungs-, Prüf-, oder 

Austauschintervall 
Erläuterungen Vorschriften 

Abschleppseil 40�×kN Prüfung 1x pro Jahr 
Sicht- und ggf. Funktionsprüfung durch 

befähigte Person 
DGUV Grundsatz 305-002 

Ambulanztische 
 (KTW Typ B und KTW Typ B ZS) 

Prüfung 1x pro Jahr nach Herstellervorgaben DGUV Vorschrift 3 

Armaturen  
(wasserführend) 

Prüfung 1x pro Jahr  Sicht- und Funktionsprüfung DGUV Grundsatz 305-002 

Atemschutzgeräte 

Prüfung vor jedem Gebrauch 
Sichtprüfung auf Beschädigungen, 

Dichtigkeitsprüfung durch 

atemschutzgerättragende Person 

DGUV Regel 112-190 

DGUV Grundsatz 305-002 

vfdb 08 40 Anhang 02 

Prüfung nach Gebrauch 
Reinigung  

Sicht, Dicht- und Funktionsprüfung 

DGUV Regel 112-190 

DGUV Grundsatz 305-002 

vfdb 08 40 Anhang 02 

Prüfung 1x pro Halbjahr  

Sicht-, Dichtungs- und 

Funktionsprüfung durch 
Atemschutzgerätewart 

DGUV Regel 112-190 

DGUV Grundsatz 305-002 

vfdb 08 40 Anhang 02 
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Datum: 01.01.2026 

Ausstattungsgegenstand 
Wartungs-, Prüf-, oder 

Austauschintervall 
Erläuterungen Vorschriften 

Atemschutzmasken  
 

Prüfung nach Gebrauch 
Reinigung und Desinfektion 

Sicht, Dicht- und Funktionsprüfung  

DGUV Regel 112-190 

DGUV Grundsatz 305-0002 

vfdb 08 40 Anhang 02 

Prüfung 1x pro Halbjahr Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung  

DGUV Regel 112-190 

DGUV Grundsatz 305-002 

vfdb 08 40 Anhang 02 

Austausch nach 6 Jahren  Austausch Membran  

DGUV Regel 112-190 

DGUV Grundsatz 305-002 

vfdb 08 40 Anhang 02 

Brandfluchthaube 
Austausch nach 8 Jahren oder nach 

Herstellerangaben 
  

Chemikalienschutzanzüge (CSA)  
(Typ 1a und Typ 1b) 

Prüfung nach Gebrauch Reinigung, Desinfektion und Trocknung Herstellervorgaben 

1x alle 5 Jahre 
Erneuerung Vakuumverpackung 

(Smart-Stock) 
Herstellervorgaben 

Druckminderer / Flowmeter 
(medizinischer Sauerstoff) 

nach Herstellervorgaben  
Prüfung oder Austausch nach 

Herstellervorgaben  
§ 7 Medizinprodukte-
Betreiberverordnung 

Druckschläuche Prüfung nach Reinigung Druckprüfung durch befähigte Person DGUV Grundsatz 305-002 
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Datum: 01.01.2026 

Ausstattungsgegenstand 
Wartungs-, Prüf-, oder 

Austauschintervall 
Erläuterungen Vorschriften 

Druckschläuche  
(formstabil) 

Prüfung 1x pro Jahr  Sicht- und Druckprüfung durch 
befähigte Person  

DGUV Grundsatz 305-002 

Fahrzeugausbau 
(KTW alle Typen)  

Prüfung 1x pro Jahr nach Herstellervorgaben  

Feuerlöscher 

Prüfung 1x alle 2 Jahre Sicht- und Funktionsprüfung 
ASR A2.2 

DIN 14406-4 

Prüfung 1x alle 5 Jahre Innere Prüfung BetrSichV 

Prüfung 1x alle 10 Jahre Festigkeitsprüfung BetrSichV 

Feuerwehrhaltegurte 

Prüfung nach Gebrauch 
Sichtprüfung auf Verschleiß und 

Beschädigungen 
DGUV Grundsatz 305-002 

Prüfung 1x pro Jahr  Prüfung durch befähigte Person DGUV Grundsatz 305-002 

Austausch nach 10 Jahren  DGUV Grundsatz 305-002 

Feuerwehrleinen Prüfung 1x pro Jahr  Prüfung durch befähigte Person DGUV Grundsatz 305-002 
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Datum: 01.01.2026 

Ausstattungsgegenstand 
Wartungs-, Prüf-, oder 

Austauschintervall 
Erläuterungen Vorschriften 

Austausch nach 20 Jahren   DGUV Grundsatz 305-002 

Funkgeräte Prüfung 1x pro Halbjahr  Sichtprüfung und Funktionstest  DGUV Grundsatz 305-002 

Gleitschutzketten Prüfung 1x pro Jahr 
vor Winterbeginn �­ Sichtprüfung und 

Funktionstest 
 

Infrarotthermometer 
(Medizinprodukt) 

Prüfung 1x alle 12 Monate  (siehe BewRschr. Kapitel C.II.3.e.) 
§ 11 und 15 Medizinprodukte-

Betreiberverordnung 

Ionenmobilitätsspektrometer (IMS) 
(RAID-M 100 und RAID-MNR) 

Prüfung nach Gebrauch 
Sichtkontrolle und Anzeigetest am 

Standort 
Herstellerangaben 

Prüfung 1x alle 4 Monate Funktionskontrolle am Standort Herstellerangaben 

Prüfung 1x alle 2 Jahre 

Systemkontrolle beim Hersteller 

(interne Filter und Dopant werden im 

Rahmen der Kontrolle immer getauscht) 
Herstellerangaben 

KFZ-Verbandskasten bzw. -tasche Prüfung 1x pro Jahr 
Verfallsdatum kontrollieren und ggf. 

ersetzen 
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Datum: 01.01.2026 

Ausstattungsgegenstand 
Wartungs-, Prüf-, oder 

Austauschintervall 
Erläuterungen Vorschriften 

Klimaanlage Patientenraum 
 (KTW Typ B ZS) 

Prüfung 1 x pro Jahr Prüfung und Desinfektion  

Knickknopfleuchte Prüfung 1x pro Halbjahr  Funktionstest  

Kontaminationsnachweisgeräte (KNG) 
(Minicont (1/2), LB 122, CoMo 170 ZS(-2)) 

Prüfung 1x alle 4 Monate  Funktionskontrolle am Standort  

Krankentragenfahrgestell Prüfung 1x pro Jahr 
Prüfung auf betriebssicheren Zustand 

durch Sachkundigen 
DGUV Vorschrift 70 

Ladebordwände 

Prüfung 1x pro Jahr  durch befähigte Person 
DGUV Regel 113-020 

DGUV Vorschrift 70 

Austausch 1x alle 6 Jahre Austausch Hydraulikschläuche DGUV Regel 113-020 

Leitern  
(tragbar) 

Prüfung vor ersten, 
bestimmungsgemäßen Gebrauch  

Sicht-, Funktions- und 

Belastungsprüfung 
DGUV Grundsatz 305-002 

Prüfung 1x pro Jahr 
Sicht- und Funktionsprüfung durch 

befähigte Person 

DGUV Grundsatz 305-002 

DGUV Information 208-016 

Löschdecke  Prüfung 1x pro Jahr Sichtprüfung DIN 14 155 
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Datum: 01.01.2026 

Ausstattungsgegenstand 
Wartungs-, Prüf-, oder 

Austauschintervall 
Erläuterungen Vorschriften 

 

Austausch nach Gebrauch 
  

Lungenautomat 
(mit und ohne Schlauch) 

Prüfung nach Gebrauch  
Reinigung und Desinfektion 

Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung 

DGUV Regel 112-190 

vfdb 08 40 Anhang 02b 10,  

Tabelle 3(2024) 

Prüfung 1x pro Halbjahr  
mobil gelagerte Geräte 

Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung  

DGUV Regel 112-190 

vfdb 08 40 Anhang 02b 10,  

Tabelle 3(2024) 

Prüfung 1x alle 2 Jahre 
stationär gelagerte Geräte 

Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung 

DGUV Regel 112-190 

vfdb 08 40 Anhang 02b 10,  

Tabelle 3(2024) 

Austausch 1x alle 6 Jahre Austausch der Membran 

DGUV Regel 112-190 

vfdb 08 40 Anhang 02b 10,  

Tabelle 3(2024) 

Medizinprodukte Prüfung 1x alle 2 Jahre  (siehe BewRschr. Kapitel C.II.3.e) 
§§ 11 und 15 Medizinprodukte-

Betreiberverordnung 

Mehrgasmessgerät (MGMG) 
(X-am 8000)  

Prüfung vor Gebrauch 
 

Sichtkontrolle und Anzeigetest am 
Standort 

DGUV Information 213-056  

Merkblatt T 021  
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Datum: 01.01.2026 

Ausstattungsgegenstand 
Wartungs-, Prüf-, oder 

Austauschintervall 
Erläuterungen Vorschriften 

DGUV Information 213-057  

Merkblatt T 023 

Prüfung 1x alle 4 Monate Funktionskontrolle am Standort 

DGUV Information 213-056  

Merkblatt T 021  

DGUV Information 213-057  

Merkblatt T 023 

Prüfung 1x pro Jahr 
Systemkontrolle beim Hersteller 
(interne Filter und Dopant werden im 

Rahmen Kontrolle immer getauscht) 

DGUV Information 213-056  

Merkblatt T 021  

DGUV Information 213-057  

Merkblatt T 023 

ortsfeste elektrische Betriebsmittel  Prüfung 1x alle 4 Jahre 
auf ordnungsgemäßen Zustand durch 

Elektrofachkraft  

DGUV Vorschrift 3 

VDE 0105-100 

ortsfeste elektrische Betriebsmittel 
und elektrische Anlagen in 

�u�#�P�ë�Ú�•�P�>�â�â�ë�0�ë�ë�P�©�V���´�0�ô�¦�P�©���ô�©�H��

���©�ž�!�l�P�©���>�P�â�´�©�H�P�Ú�P�Ú�����Ú�ë�w 

Prüfung 1x pro Jahr 
auf ordnungsgemäßen Zustand durch 

Elektrofachkraft  

DGUV Vorschrift 3 

VDE 0100-700 

VDE 0105-100 

Ortsveränderliche elektrische 

Betriebsmittel 
Prüfung 1x pro Jahr auf ordnungsgemäßen Zustand durch 

Elektrofachkraft 

DGUV Vorschrift 3  

VDE 0701-0702 
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Datum: 01.01.2026 

Ausstattungsgegenstand 
Wartungs-, Prüf-, oder 

Austauschintervall 
Erläuterungen Vorschriften 

Photoionisationsdetektor (PID)  
(TIGER und TIGER XT) 

Prüfung nach Gebrauch 
Sichtkontrolle und Anzeigetest am 

Standort 

DGUV Information 213-056  

Merkblatt T 021  

Prüfung 1x alle 4 Monate Funktionskontrolle am Standort 
DGUV Information 213-056  

Merkblatt T 021  

Prüfung 1x pro Jahr Systemkontrolle beim Hersteller 
DGUV Information 213-056  

Merkblatt T 021  

Pressluftatmer �­ Atemluftflasche 
(Druckbehälter und Ventile) 

Prüfung 1x alle 2 Jahre 
Äußere Prüfung durch befähigte Person 
oder zugelassene Überwachungsstelle  

Anhang 2 zu §§ 15 und 16 BetrSichV 

 

Prüfung 1x alle 5 Jahre innere Prüfung durch befähigte Person 
oder zugelassene Überwachsungsstelle 

Anhang 2 zu §§ 15 und 16 BetrSichV 

Prüfung 1x alle 10 Jahre 
Festigkeitsprüfung durch befähigte 

oder zugelassene Überwachungsstelle 
Anhang 2 zu §§ 15 und 16 BetrSichV 

Pressluftatmer 

Prüfung vor jedem Gebrauch 

Sichtprüfung auf Beschädigungen, 

Dichtigkeitsprüfung durch 

atemschutzgerättragende Person 

DGUV Regel 112-190 

DGUV Grundsatz 305-002 

vfdb 08 40 Anhang 02 

Prüfung nach Gebrauch 
Reinigung  

Sicht-, Dicht- und Funktionsprüfung 

DGUV Regel 112-190 

vfdb 08 40 Anhang 02b 10,  

Tabelle 3(2024) 
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Datum: 01.01.2026 

Ausstattungsgegenstand 
Wartungs-, Prüf-, oder 

Austauschintervall 
Erläuterungen Vorschriften 

Prüfung 1x pro Halbjahr 

Sicht-, Dichtungs- und 

Funktionsprüfung durch 
Atemschutzgerätewart 

DGUV Regel 112-190 

vfdb 08 40 Anhang 02b 10,  

Tabelle 3(2024) 

Pressluftatmer - Pneumatik Wartung 1x alle 6 Jahre Grundüberholung 

DGUV Regel 112-190 

vfdb 08 40 Anhang 02b 10,  

Tabelle 3(2024) 

Rollcontainer Prüfung 1x pro Jahr  
Sicht- und Funktionsprüfung durch 

befähigte Person 
DGUV Grundsatz 305-002 

Rundschlingen Prüfung 1x pro Jahr Sichtprüfung durch befähigte Person DGUV Grundsatz 305-002 

Sauerstoffflaschen Prüfung 1 x alle 10 Jahre  

Achtung: hiervon abweichende 

geringere Verwendbarkeit des 
Sauerstoffs (i.d.R. 3 Jahre) / Plaketten 

beachten 

BetrSichV 

Sauerstoffsystem  
(KTW) 

Prüfung 1x alle 2 Jahre  DIN EN 1789 

 

Saugschläuche  

 

Prüfung 1x pro Jahr  
Sicht- Saug- und Druckprüfung durch 

befähigte Person 
DGUV Grundsatz 305-002 
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Datum: 01.01.2026 

Ausstattungsgegenstand 
Wartungs-, Prüf-, oder 

Austauschintervall 
Erläuterungen Vorschriften 

Schäkel  

Prüfung vor erstmaligen Gebrauch 
Sicht- und Funktionsprüfung durch 

befähigte Person 
DGUV Regel 109-017 

Prüfung vor Gebrauch 
Sichtprüfung auf augenfällige Mängel 

und Funktionskontrolle 
DGUV Regel 109-017 

Prüfung 1x pro Jahr 
Sichtprüfung auf Korrosion, Risse, 

Verformungen durch befähigte Person 
DGUV Regel 109-017 

Prüfung außerordentlich  

nach Schadensfällen oder besonderen 
Ereignissen, die schädigende 

Auswirkungen auf die Sicherheit haben 
können 

nach Instandsetzungsarbeiten, die die 

Sicherheit beeinträchtigen können 

DGUV Regel 109-017 

Seile Prüfung 1x pro Jahr Sichtprüfung durch befähigte Person  DGUV Grundsatz 305-002 

Spanngurte Prüfung 1x pro Jahr 
Sicht- und Funktionsprüfung durch 

befähigte Person  
DGUV Grundsatz 305-002 

Spineboard 
(GW San) 

Prüfung 1x pro Jahr Sichtprüfung nach Herstellervorgaben  
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Datum: 01.01.2026 

Ausstattungsgegenstand 
Wartungs-, Prüf-, oder 

Austauschintervall 
Erläuterungen Vorschriften 

Sprechfunkgerät  
(FuG 8b-1) 

Prüfung 1x pro Jahr 
BOS-Funktest, Akkuprüfung, ggf. 

Tausch 
 

Stromerzeuger Prüfung 1x pro Jahr  
DGUV Vorschrift 3 

VDE 0105-100 

Tauchpumpen Prüfung 1x pro Jahr 
Sicht- und Funktionsprüfung durch 

befähigte Person 

DGUV Vorschrift 3 

DGUV Grundsatz 305-002 

Tragen inkl. Fahrgestell  
(für KTW Typ B und KTW Typ B ZS) 

Prüfung 1x pro Jahr 
bei mehr als 300 Einsätzen im Jahr 

nach Herstellerangaben 

Herstellerangaben 

§ 7 Medizinprodukte-

Betreiberverordnung 

Prüfung 1x alle 2 Jahre 
bei weniger als 300 Einsätzen im Jahr 

nach Herstellerangaben 

Herstellerangaben 

§ 7 Medizinprodukte-

Betreiberverordnung 

Trinkwasserkomponenten  
(GW Dekon P) 

Prüfung 1x alle 9 Monate 

Desinfektion 
(zur Wartung, insbesondere auch zu 

möglichen zusätzlichen Auflagen des 

Gesundheitsamtes siehe BewRschr. Kapitel 

C.II.3.e) 

TrinkwV 

Vorgaben des BBK zur Desinfektion 
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Datum: 01.01.2026 

 

Anmerkungen 

Herstellervorgaben 

Aufgeführt sind im Wesentlichen die gesetzlichen Wartungs-, Prüf- und Austauschintervalle auf Grundlage von Vorschriften 

wie bspw. der DGUV. Alle Gegenstände der Fachdienstausstattung, sind davon unabhängig regelmäßig und vor jedem Einsatz 
nach Herstellervorgaben zu prüfen. 

 



        Datum:

*Bei Änderung des Kennzeichens ist ein Scan der ZLB I (Fahrzeugschein) mit diesem Formular mitzusenden. 
 

Standortwechsel eines Bundesfahrzeugs 
 
Kontaktdaten: 
 

Bundesland:  

Bearbeiter/in :  

Kontaktdaten Bearbeiter/in: 
(E-Mail und Telefon) 

 

 
 
Standortwechsel 
 
      bereits erfolgt zum  
      geplant zum  
 
 
Fahrzeugdaten: 
 

Fahrzeugtyp:  

Fahrgestellnummer:  

Amtliches Kennzeichen vor 
dem Standortwechsel & Zulassungs-
datum: 

 
 
 

Amtliches Kennzeichen nach dem 
Standortwechsel & 
Zulassungsdatum*:

  

Neue Standortdaten: 

Beauftragte Organisation/Träger 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Bundestagswahlkreis

Bewirtschaftende Stelle (Kreis/Landkreis/ Kreisfreie Stadt):

Name

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Ansprechperson (E-Mail, Telefon)

Anmerkungen:

 

Anlage 11



Anlage 12
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